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A. Prüfungsauftrag 

Der Verbandsvorsteher erteilte mir mit Zustimmung des Kommunalen Prüfungsamtes des Mi-

nisteriums des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg im Vertrag über die Jah-

resabschlussprüfung 2024 vom 11. Oktober 2024 den Auftrag, den Jahresabschluss des Ab-

fallentsorgungsverbandes Schwarze Elster, Lauchhammer (nachstehend auch AEV oder 

Zweckverband oder Verband genannt) zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der zu-

grunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 gemäß            

§ 106 Abs. 2 Satz 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung mit      

§ 29 EigV und § 317 HGB zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung Bericht zu erstatten.  

Der Zweckverband hat für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres gemäß § 18 der Ver-

bandssatzung iVm. § 21 Abs. 1 EigV einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresab-

schluss besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Finanzrechnung und 

dem Anhang. Die allgemeinen Vorschriften über den Ansatz, die Bilanz, die Gewinn- und Ver-

lustrechnung, die Bewertung und über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapi-

talgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches finden entsprechende Anwen-

dung, soweit sich aus der EigV nichts anderes ergibt. Zudem ist gemäß § 21 Abs. 2 EigV als 

Anlage zum Jahresabschluss ein Lagebericht aufzustellen. 

Der Zweckverband ist gemäß § 28 GKGBbg iVm. § 27 EigV und § 106 BbgKVerf zur Durch-

führung einer Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des 

Lageberichtes verpflichtet.  

Die Beschlüsse zum Jahresabschluss sind gemäß § 28 GKGBbg iVm. § 33 EigV nach den für 

Satzungen geltenden Vorschriften öffentlich bekannt zu machen.  

Der Jahresabschluss und der Bestätigungsvermerk sind eine Woche an einer bestimmten 

Stelle zu jedermanns Einsicht auszulegen. In der Bekanntmachung sind genaue Angaben über 

den Ort sowie den Beginn und das Ende der Auslegung zu machen. 

Bei meiner Prüfung waren gemäß § 30 EigV und § 106 Abs. 1 BbgVerf auch die Vorschriften 

des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG zu beachten. Dabei wurde der Fragenkatalog des Insti-

tuts der Wirtschaftsprüfer (IDW PS 720) angewendet (vergleiche Anlage 9 zu diesem Prü-

fungsbericht). 

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe. 

Dem mir erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b 

HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen. 

Ich habe die Prüfung in den Monaten Februar bis August 2025 mit Unterbrechungen in den 

Räumen des AEV sowie in meinem Büro in Bautzen durchgeführt.   

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Verbandsleitung hat mir die 

Vollständigkeit des Jahresabschlusses am 5. August 2025 schriftlich bestätigt. 
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Art und Umfang meiner Prüfungshandlungen habe ich in meinen Arbeitspapieren festgehalten. 

Über das Ergebnis meiner Abschlussprüfung erstatte ich den nachfolgenden Bericht. Meinem 

Bericht habe ich den geprüften Jahresabschluss 2024, bestehend aus Bilanz (Anlage 1), Ge-

winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3) beigefügt.  

Der Prüfungsbericht ist an den Zweckverband gerichtet und wurde auf Basis des Prüfungs-

standards PS KMU 7 des Instituts der Wirtschaftsprüfer erstellt.  

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, meine als Anlage 10 beigefügten 

Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-

ten vom 01. Januar 2024. Ich verweise ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungs-

regelungen.  
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Zu dem beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und zum Lagebericht für das 

Wirtschaftsjahr 2024 habe ich folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der 

hier wiedergegeben wird: 

 „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An den Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster 

Prüfungsurteile 

Ich habe den Jahresabschluss des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster – bestehend 

aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-

schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024, der Finanzrechnung sowie dem An-

hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Darüber hinaus habe ich den Lagebericht des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster 

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den §§ 21 

bis 26 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden des Landes Branden-

burg (EigV) iVm. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31.12.2024 

sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 

und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 

mit dem Jahresabschluss, entspricht dem § 21 Abs. 2 der EigV und stellt die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB in Verbindung mit § 27 Abs. 4 der EigV unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem 

Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
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berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-

einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlang-

ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungs-

urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den §§ 21 bis 26 EigV in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-

abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Zweckverbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-

ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-

ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 

Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-

len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 

dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in 

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, dem § 21 Abs. 2 der 

EigV entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 

(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 

Übereinstimmung mit § 21 Abs. 2 der EigV zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts  

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 

sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, dem § 21 Abs. 2 

EigV entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 

und zum Lagebericht beinhaltet.  
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB in Verbindung mit § 30 EigV unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-

den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-

zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  

• identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-

resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 

plane und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

lange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultie-

rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 

Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-

gedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-

zen interner Kontrollen beinhalten können; 

• erlange ich ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-

teme des Verbandes abzugeben; 

• beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;  

• ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-

steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass 

eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 

die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil 

zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann; 
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• beurteile ich Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweck-

verbandes vermittelt; 

• beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes; 

• führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-

ter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 

Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 

nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-

gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein 

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Angaben abweichen. 

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-

lich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die ich während meiner Prüfung fest-

stelle.“ 

 

Bautzen, 5. August 2025 

 

gez. Dirk Urban 
Wirtschaftsprüfer 
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C. Grundsätzliche Feststellungen 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halte ich  

die Darstellung und Beurteilung der Lage des Zweckverbandes und seiner voraussichtlichen 

Entwicklung durch den Verbandsvorsteher im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutref-

fend. Die Lagebeurteilung durch die Verbandsleitung ist dem Umfang nach angemessen und 

inhaltlich zutreffend. Die Chancen und Risiken sind vollständig und zutreffend dargestellt. Die 

Verbandsleitung ist im Lagebericht zutreffend von der Fortführung des Verbandes ausgegan-

gen. 

Aus dem Lagebericht hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte: 

Geschäftsverlauf und Lage des Zweckverbandes 

• Im Jahr 2024 waren bei wesentlichen Abfällen unterschiedliche Entwicklungen zu ver-

zeichnen. Das Sperrmüllaufkommen ist gegenüber 2023 leicht um ca. 90 t gestiegen. Bei 

den Elektroaltgeräten wurden 2024 ca. 9 t mehr als 2023 eingesammelt. Die gesammelte 

Restabfallmenge ist trotz gestiegener Anzahl an Behälterschüttungen um 511 t gesunken. 

• Der Anschlussgrad bei den Biotonnen entwickelte sich auch 2024 weiterhin positiv. Die 

Sammelmenge sank gegenüber 2023 um 113 t trotz steigender Schüttungszahlen. Auf 

Grund der gesunkenen Einwohnerzahl blieb die Sammelquote mit 37 kg/Einwohner*a kon-

stant. Die gesetzliche Vorgabe zur Sammlung von Bioabfällen (30 kg/EW*a) wurde auch 

2024 deutlich überschritten.  

• Die Menge der Fremdanlieferungen von Bioabfall durch den Landkreis Spree-Neiße, die 

Stadt Cottbus, den KAEV und Berlin stieg gegenüber 2023 um 2.281 t.  

• In der Kompostierungsanlage wurden 2024 3.595 t Grünabfälle und damit 269 t mehr als 

im Jahr 2023 angeliefert. Die Auslastung der Anlage konnte damit um ca. 16 % erhöht 

werden. 

• Für die auf Basis privatrechtlicher Verträge verwerteten Bio- und Grünabfälle wurde 2024 

der Betrieb gewerblicher Art „Bioverwertung“ angelegt. Dies betrifft die Verträge mit dem 

KAEV und die Bioabfälle aus Berlin sowie die Grünabfälle privater Kunden. 

• Durch notwendige Reparaturen am BHKW und Neukonfiguration der Anlagensteuerung 

konnte auch 2024 nicht das volle Potenzial der Anlage bei der Verwertung der Bioabfälle 

ausgeschöpft werden. Dadurch war die energetische Verwertung durch die Verstromung 

von Biogas nicht möglich und die geplanten Umsatzerlöse für den Stromverkauf in Höhe 

von 150 T€ konnten nicht realisiert werden. Auch für das BHKW musste 2024 ein Betrieb 

gewerblicher Art angelegt werden. 

• Der AEV beschäftigte durchschnittlich 55 Mitarbeiter/innen. Ausgeschiedene Mitarbeiter 

konnten durch gezielte Stellenausschreibungen ersetzt werden. 
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• Die Bilanzsumme des Verbandes stieg im Geschäftsjahr 2024 um 1.458 T€ auf 33.741 T€ 

vorwiegend durch die Erhöhung der liquiden Mittel. Das Eigenkapital erhöht sich durch den 

Jahresgewinn aus 2024 auf 15.543 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt 46 %. 

• Der Verband hat in 2024 Investitionen in Höhe von insgesamt T€ 1.003 getätigt. Davon 

wurden T€ 81 für Finanzanlagen verwendet. 

• Die Liquidität des Verbandes war zu jeder Zeit sichergestellt. Mit dieser sehr günstigen 

Vermögens- und Finanzsituation des Verbandes sind die geplanten Investitionen der 

nächsten Jahre aus Eigenmitteln realisierbar. 

• Durch die für die Gebührenkalkulationsperiode 2023/2024 beschlossene Gebührenerhö-

hung konnte auch im Jahr 2024 mit 67 T€ wieder ein positives Jahresergebnis erzielt wer-

den. Die Ertragslage des Verbandes ist als sehr stabil einzuschätzen. 

• Die Umsatzerlöse betrugen ohne Berücksichtigung der Gebührenausgleichsrückstellung 

im Geschäftsjahr 17.016 T€ (Vj.: 17.027 T€) und liegen damit auf Vorjahresniveau. 

• Die Personalkosten sind im Jahr 2024 planmäßig um 189 T€ gestiegen. Grund sind erfor-

derliche Neueinstellungen als Ersatz für ausscheidende Mitarbeiter, Tariferhöhungen, Stu-

fenaufstiege und zu berücksichtigende Aufwendungen im Zusammenhang mit der Alters-

teilzeit.  

• Die Zinserträge für Geldanlagen stiegen gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Zinsent-

wicklung um 255 T€. 

• Zusätzlich führte die Erhöhung der Zinssätze durch die Bundesbank zum 31.12.2024 zu 

einer negativen Abzinsung der Rückstellungen für die Deponienachsorge. Dadurch erhö-

hen sich die Zinserträge um weitere 84 T€. 

Voraussichtliche Entwicklung des Verbandes, Chancen und Risiken 

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf 

Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Ich halte diese Darstellung für 

plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuwei-

sen: 

• Trotz des fortschreitenden Einwohnerrückgangs kann für den AEV mittelfristig von einer 

stabilen Ertragslage ausgegangen werden. Zur Sicherstellung der kostendeckenden Ab- 

fallentsorgung wurde für den Kalkulationszeitraum 2023/2024 eine neue Gebührensatzung 

beschlossen, die den erhöhten Aufwendungen des Verbandes Rechnung trägt. 

• 2024 wurden über die freiwillig angebotene Biotonne im Verbandsgebiet pro Einwohner 37 

kg Bioabfall eingesammelt. Durch die weiterhin vorhandene Nachfrage nach dem An-

schluss an die Biosammlung in den kommenden Jahren kann von einer Steigerung der 

Sammelmengen ausgegangen werden, wodurch die Erlöse durch die Biotonne wieder stei-

gen werden. 
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• Zur Verbesserung der Auslastung der Kompostierung bestehen öffentlich-rechtliche Ver-

träge mit dem Landkreis Spree-Neiße und der Stadt Cottbus. Diese Verträge wurden 2023 

verlängert und sichern jetzt die Anlieferung der Bioabfälle bis zum 31.12.2025. Für beide 

Verträge bestehen darüber hinaus keine weiteren Verlängerungsoptionen. Der Verband 

bemüht sich intensiv um die Weiterführung der Verträge auf Basis der interkommunalen 

Zusammenarbeit.  

• Für einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb müssen weitere Bioabfälle akquiriert werden, um 

die Biogaserzeugung zu optimieren und die Anlage besser auszulasten. Der Verband be-

teiligt sich dazu an öffentlichen Ausschreibungen und konnte 2024 bereits Bioabfälle aus 

Berlin sowie Fettabscheiderinhalte eines privaten Entsorgers akquirieren. 

• Stark abhängig ist der Verband von der Entwicklung der Verwertungserlöse für Wertstoffe. 

Die Papiererlöse haben sich in den vergangenen 2 Jahren auf einem mittleren Niveau sta-

bilisiert. Die weitere Entwicklung wird wesentlich durch die wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen geprägt sein und beinhaltet deshalb auch für den Verband nicht kalkulierbare Ri-

siken. 

• Durch die neuen Regelungen in der Abstimmungsvereinbarung wurde eine stärkere Betei-

ligung der Systembetreiber an den Kosten der Altpapiersammlung erreicht. Für diesen Be-

reich muss ab 01.01.2025 ein Betrieb gewerblicher Art angelegt werden. 

• Zum 01.01.2024 wurde ein neuer Dienstleistungsvertrag für das Sammeln und Transpor-

tieren von Restabfall, Sperrmüll, Schrott, Elektroaltgeräten und Papier sowie die Papier-

verwertung abgeschlossen. Mit der Vergabe der Sammelleistungen für 6 Jahre konnte hier 

Planungssicherheit geschaffen werden, auch wenn durch die in den Verträgen enthaltenen 

Preisgleitklauseln mit jährlichen Kostensteigerungen zu rechnen ist.  

• Die Verwertung des im Verbandsgebiet gesammelten Altpapiers wurde 2023 unter ande-

ren Rahmenbedingungen neu ausgeschrieben und führte zu einem akzeptablen Ergebnis, 

sodass die Leistung für einen Zeitraum von 2 Jahren vergeben wurde. Durch die kurze 

Laufzeit ist der Verband besser in der Lage, auf sich ändernde Marktbedingungen zu rea-

gieren. 

• Der Plan, die thermische Abfallverwertung in das Brennstoff-Emissionshandelsgesetz 

(BEHG) einzubeziehen, wurde ab 01.01.2024 geltendes Recht. Dadurch wird die Restab-

fallentsorgung durch die zu zahlende CO2-Steuer zusätzlich belastet. Die Auswirkungen 

dieser zusätzlichen Belastung konnten in der Gebührenkalkulation für die Kalkulationspe-

riode 2023/2024 nicht vollständig berücksichtigt werden, da die Höhe der CO2-Steuer von 

ursprünglich geplanten 35 €/t auf 45 €/t erhöht wurde. Für 2025 ist für die CO2-Steuer noch 

ein Festpreis von 55 €/t festgesetzt, für 2026 ist ein Korridor von 55-65 €/t vorgegeben und 

ab 2027 soll der CO2-Preis an der Börse gehandelt werden. Daraus ergeben sich für die 

Abfallverwertung weitere finanzielle Risiken.  

• Die Erhöhung der Zinssätze für die Geldanlagen des AEV führt zu einem Anstieg der Zins-

erträge. Der auch daraus resultierende Anstieg der Zinssätze im 7-Jahresdurchschnitt der 

Deutschen Bundesbank begründet das Sinken der Aufwendungen für die Deponierück-

stellungen.  
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• Die 2022 und 2023 angelegten Wertpapiere in Höhe von insgesamt 4 Mio. € bei der DEKA-

Bank sind langfristig angelegt. Die Entwicklung verläuft bisher positiv. Kapitalverluste kön-

nen bei vorzeitiger Rückzahlung und entsprechender Kurssenkung und Ausfallrisiken 

durch Bonitätsrisiken des Emittenten entstehen. Mit einem Ausfall des betreffenden Emit-

tenten ist derzeit nicht zu rechnen. Auf Grund der aktuellen Zinsentwicklung wird auch 

künftig nicht mit Verlusten bei den abgeschlossenen Anlagen gerechnet.  

• Für das Wirtschaftsjahr 2025 erwartet der Verbandsvorsteher ein positives Jahresergebnis 

in Höhe von 479 T€. 

• Investitionen sind in Höhe von T€ 4.159 insbesondere für den Bau des Verwaltungsgebäu-

des und den Ersatz von Maschinentechnik vorgesehen.  

• Nach Einschätzung der Risikolage haben im abgelaufenen Wirtschaftsjahr keine den Fort-
bestand des Verbandes gefährdenden Risiken bestanden und nach dem augenblicklichen 
Kenntnisstand sind diese auch für den mittelfristigen Zeitraum nicht erkennbar. 
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D. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse 

I. Wirtschaftliche Grundlagen 

Der Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster erfüllt für seine Verbandsmitglieder, die Land-

kreise Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz, die Aufgaben der Abfallentsorgung als „öffent-

lich-rechtlicher Entsorgungsträger“. Das Verbandsgebiet umfasst das gesamte Gebiet des 

Landkreises Elbe-Elster sowie die in § 1 Abs. 4 der Verbandssatzung genannten Gebiete des 

Landkreises Oberspreewald-Lausitz.   

Die Einwohnerzahlen im Verbandsgebiet betrugen zum 31.12.2024 im Landkreis Elbe-Elster 

102.996 (Vj.: 103.686) und im Entsorgungsgebiet des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 

73.032 (Vj.: 73.446), insgesamt demnach 176.028 (Vj.: 177.132). 

Der Verband ist zuständig für die umweltgerechte Erfassung, Verwertung bzw. Entsorgung 

von Abfällen aus Haushalten und sonstigen Herkunftsbereichen.   

Der AEV betreibt vier Wertstoffhöfe in Eigenregie.  

Dienstleistungen für den Betrieb und die Bewirtschaftung von zwei Wertstoffhöfen, einer 

Schadstoffsammelstelle sowie das Einsammeln, Transportieren, die Verwertung und Beseiti-

gung der Abfälle werden im Rahmen vertraglich gebundener Kapazitäten durch beauftragte 

Dritte erbracht.  

Zum 01.01.2019 wurde das gesamte Verbandsgebiet an die freiwillige Biotonne angeschlos-

sen. Nach Erteilung der Genehmigung für den geänderten Betrieb der MBA und Abschluss 

des Probebetriebes wurde dem Landesamt für Umwelt die Inbetriebnahme der Anlage ange-

zeigt.  

Neben den im Verbandsgebiet eingesammelten Bioabfällen werden im Bio-Energie-Zentrum 

(BEZ) Freienhufen auch die Bioabfälle aus dem Landkreis Spree-Neiße, der Stadt Cottbus, 

des Kommunalen Abfallverbandes Niederlausitz (KAEV) sowie aus der Stadt Berlin verarbei-

tet.  

Der AEV betreibt drei steuerliche Betriebe gewerblicher Art (BgA), den BgA DSD, den BgA 

Bioverwertung sowie den BgA BHKW. 

Der AEV hat seine Tochtergesellschaft, die Deponiegesellschaft Schwarze Elster mbH im 

Rahmen des Deponievertrages vom 19. November 2018 mit der Bewirtschaftung der drei im 

Verbandsgebiet befindlichen Deponien beauftragt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 

31.12.2030. Nach Beendigung des Vertrages werden die Deponien auf den Verband übertra-

gen, der danach für die Nachsorge zuständig ist. Dafür werden im Verband bereits Rückstel-

lungen gebildet.  

In der Deponie Hörlitz (Weiterführung) finden noch Ablagerungen statt.  
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Die Kosten-/Gebührensätze für 2024 wurden mit der in 2022 erstellten und am 16.11.2022 

durch die Verbandsversammlung beschlossenen für den Zeitraum 2023 und 2024 gültigen 

Gebührenkalkulation festgelegt.  

Im Berichtsjahr waren gemäß § 267 HGB durchschnittlich 55 Mitarbeiter/innen beschäftigt.   

II. 3-Jahresvergleich der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 

1. Ertragslage  

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

Betriebsergebnis TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 16.278,5 14.676,7 14.560,0

Sonstige Erträge 254,8 277,4 328,8

Materialaufwand -10.411,7 -8.856,4 -8.836,1

Rohertrag 6.121,6 6.097,7 6.052,7

Personalaufwand -3.200,4 -3.011,3 -2.969,2

Abschreibungen Sachanlagen -1.450,8 -1.440,9 -1.139,3

Sonstige Aufwendungen -1.866,2 -1.590,1 -1.482,5

Sonstige Steuern -7,8 -7,3 -7,7

Betriebsergebnis -403,6 48,1 454,0

Finanzergebnis

Zinserträge 470,2 330,1 40,1

Zinsaufwand 0,0 0,0 -62,1

Finanzergebnis 470,2 330,1 -22,0

Zusammenfassung

Betriebsergebnis -403,6 48,1 454,0

Finanzergebnis 470,2 330,1 -22,0

Ertragsteuern 0,0 0,0 0,0

Jahresergebnis 66,6 378,2 432,0

zzgl. Abschreibungen 1.450,8 1.440,9 1.139,3

zzgl. Zunahme/abzgl. Abnahme 

Rekultivierungsrückstellungen
248,1 3,4 249,2

Cash-Flow 1.765,5 1.822,5 1.820,5
 

Bei der Bewertung der Ertragslage ist zu berücksichtigen, dass die Umsatzerlöse um die Zu-

führung zur Gebührenausgleichsrückstellung iHv. 737,7 TEUR (Vj. 2.350,6 TEUR) geschmä-

lert wurden. Ohne den Einfluss der Gebührenausgleichsrückstellung sind die Umsatzerlöse im 

Vergleich zum Vorjahr um 11 TEUR auf 17.016 TEUR gefallen. Die sonstigen Aufwendungen 

sind infolge der um 227 TEUR höheren Reparatur- und Wartungskosten im BEZ deutlich ge-

stiegen. Die höheren Zinserträge überdecken das negative Betriebsergebnis, so dass ein Jah-
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resgewinn von 67 TEUR ausgewiesen wird. Dieser ergibt sich aus der 1%-igen Eigenkapital-

verzinsung iHv. 131 TEUR zzgl. des Ergebnisses im nicht gebührenfähigen Haushalt von 135 

TEUR abzgl. der Verluste der drei BgA iHv. 199 TEUR.   

  Vermögenslage  

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

TEUR TEUR TEUR

Vermögen (Aktiva)

Sachanlagen und immaterielle 

Vermögensgegenstände 12.795,3 13.324,6 14.071,2

Finanzanlagen 7.712,7 7.631,4 6.631,4

Umlaufvermögen 13.194,7 11.291,0 9.148,2

Rechnungsabgrenzungsposten 37,8 35,9 66,6

33.740,5 32.282,9 29.917,4

Schulden (Passiva)

Rückstellungen 16.832,1 15.971,9 13.877,9

Verbindlichkeiten 1.365,8 835,0 941,7

18.197,9 16.806,9 14.819,6

Eigenkapital 15.542,6 15.476,0 15.097,8  

Das Eigenkapital als Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) hat im 

Berichtsjahr um den Jahresgewinn iHv. 66,6 TEUR zugenommen. Die Bilanzsumme, d.h. das 

Gesamtvermögen des Verbandes, ist um etwa 1,5 Mio. EUR angestiegen. Ursächlich dafür ist 

vor allem der Zuwachs der liquiden Mittel, was sich auch im Anstieg des Umlaufvermögens 

wiederspiegelt. Der Anstieg der Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus dem Zugang 

zur Gebührenausgleichsrückstellung iHv. 738 TEUR. 

2. Finanzlage  

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022

Anlagenintensität 61% 65% 69%
(Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)

Eigenkapitalquote 46% 48% 50%
(EK x 100 / Bilanzsumme)

Anlagendeckung II 123% 119% 119%
((EK+lfr. RSt) x 100 / AV)

Liquidität I 700% 780% 481%
(Zahlungsmittel x 100 / kurzfr. Fremdkap.)

Deckungsgrad der 

Rekultivierungsrückstellungen

((Zahlungsmittel + Wertpapiere des 168% 153% 119%
Anlagevermögens) x 100 / Rekult.-RSt.))  
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Die Kennzahlen der Vermögens- und Finanzlage des Verbandes zeigen ein sehr stabiles Bild. 

E. Prüfungsdurchführung 

I. Gegenstand der Prüfung 

Im Rahmen des mir erteilten Auftrags habe ich gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jah-

resabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und den 

Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergän-

zenden Bestimmungen der Satzung geprüft. 

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für meine Prüfung des Jahresabschlusses 

waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB 

sowie die in § 106 Absatz 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg iVm. § 30 

Abs. 1 EigV festgelegten Prüfungskriterien. Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die 

Vorschriften des § 289 HGB sowie des § 21 EigV. 

II. Art und Umfang der Prüfung 

Meine Prüfung habe ich in Übereinstimmung mit § 317 HGB sowie § 31 EigV unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Verbandes oder die 

Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verbandsleitung zugesichert werden können. 

Grundlage meines risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer 

Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Um-

felds des Zweckverbandes, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken. Die Prüfung des 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänze ich 

durch Prozess- und Datenanalysen, die ich mit dem Ziel durchführe, die in den Elementen des 

Jahresabschlusses enthaltenen Fehlerrisiken zu identifizieren sowie mein Prüfungsrisiko ein-

schätzen zu können.  

Die Erkenntnisse aus meinen Datenanalysen, der Prüfung der Prozesse und des rechnungs-

legungsbezogenen internen Kontrollsystems habe ich bei der Auswahl der analytischen Prü-

fungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Be-

standsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss be-

rücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm habe ich die Schwerpunkte 

meiner Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf 

festgelegt. Hierbei habe ich die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung be-

achtet und daher mein Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.  

Aus den bei der Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich folgende Prüfungs-

schwerpunkte: 
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• Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung, 

• Prüfung der unterstellten Unternehmensfortführungsprämisse, 

• Entwicklung und Bewertung des Anlagevermögens, 

• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie 

Umsatzrealisierung, 

• Gliederung des Eigenkapitals und Ergebnisverrechnungen,   

• Vollständige Erfassung und korrekte Bewertung der Rückstellungen, insbesondere der Re-

kultivierungsrückstellungen und Verbindlichkeiten, 

• Prüfung der Periodenabgrenzung bei Aufwendungen und Erträgen, 

• Umsatzsteuer und Vorsteuer, 

• Vollständigkeit der Angaben in Anhang und Lagebericht, 

• Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht. 

 

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie des IT-Sys-

tems als dessen Teil, habe ich keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung meiner Prüfungs-

handlungen bzw. Änderungen meiner Prüfungsschwerpunkte waren demnach nicht erforder-

lich.  

Analytische Prüfungshandlungen (IDW PS 312) habe ich im Rahmen von Vorjahresverglei-

chen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen. 

Einzelfallprüfungen habe ich in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt (IDW PS 

300 nF.). 

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten, entsprechende OP-Listen 

sowie durch bewusste Auswahl eingeholte Saldenbestätigungen von Kunden und Lieferanten 

nachgewiesen.  

Ich erhielt von den Banken, mit denen der Verband im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung 

stand, Bestätigungen über die Höhe der Salden, der Depotwerte und über sonstige für die 

Abschlussprüfung relevante Sachverhalte. 

Die übrigen Vermögens- und Schuldposten wurden durch Bücher, Verträge sowie sonstige 

Unterlagen und Belege nachgewiesen. 

Der durch den Verbandsvorsteher erstellte Lagebericht wurde auf Einklang mit dem vorgeleg-

ten Jahresabschluss geprüft und die zugrunde liegenden Parameter der Prognoseberichter-
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stattung verplausibilisiert. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und 

enthält alle wesentlichen gesetzlichen Vorgaben. 

Alle von mir erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erbracht worden. Der Verbandsvor-

steher hat mir die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung, 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 5. August 2025 schriftlich bestätigt. 

III. Unabhängigkeit 

Bei meiner Abschlussprüfung habe ich die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit be-

achtet. 

 

F. Feststellungen zur Rechnungslegung 

I. Vorjahresabschluss 

Der Vorjahresabschluss wurde ebenfalls von mir geprüft und mit Datum vom 16. August 2024 

mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.  

Er wurde durch die Verbandsversammlung am 4. Dezember 2024 festgestellt.  

Die Verbandsversammlung beschloss, den Jahresgewinn in Höhe von EUR 378.217,38 der 

allgemeinen Rücklage zuzuführen.    

Die Beschlüsse zur Feststellung des Vorjahresabschlusses wurden im Amtsblatt für den Ab-

fallentsorgungsverband Schwarze Elster vom 10. Dezember 2024 bekannt gemacht.  

II. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung) des Verbandes wird intern durch die eigene Buch-

haltung in der Geschäftsstelle des AEV abgewickelt. Diese setzt dabei eigene EDV-Systeme 

unter Anwendung der Finanzbuchhaltungssoftware Diamant Rechnungswesen Version 4.2. 

ein.  

Die Lohnbuchhaltung wird ebenfalls intern mittels der Personalsoftware Sage HR Personalab-

rechnung – Enterprise durchgeführt.  

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsys-

tem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Bu-

chung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist 

klar und übersichtlich geordnet. 
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Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und ins-

gesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion 

ist erfüllt. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des Verbandes an-

gemessen. 

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu 

einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, 

einschließlich des Belegwesens, nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften, 

einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestim-

mungen der Satzung, entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

2.  Jahresabschluss  

Gemäß § 16 der Verbandssatzung finden die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungs-

wesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung. Nach § 21 EigV fin-

den die allgemeinen Vorschriften, die Vorschriften über den Ansatz, die Bilanz, die Gewinn- 

und Verlustrechnung, die Bewertung und über den Anhang für den Jahresabschluss der gro-

ßen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches entsprechende Anwen-

dung.   

Der Jahresabschluss wurde in der Geschäftsstelle des AEV durch eigene Mitarbeiterinnen 

unter Anwendung des Programms Diamant Rechnungswesen Version 4.2. aufgestellt.    

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und 

den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt 

nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 

2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. 

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte beste-

hen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang. 

In dem vom Verband aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- 

und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend er-

läutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang über-

nommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und 

zutreffend dargestellt. 

Der Jahresabschluss entspricht damit nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vor-

schriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden 

Bestimmungen der Satzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

Auf die Angabe der Bezüge des Verbandsvorstehers wurde unter Berufung auf § 286 Absatz 

4 HGB zutreffend verzichtet. 
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3. Lagebericht  

Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2024 (Anlage 7) hat ergeben, dass der 

Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 

im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Ver-

bandes vermittelt.  

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften nach § 289 HGB und den ergän-

zenden Bestimmungen des § 21 EigV.  

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen 

Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289 Abs. 

2 HGB vollständig und zutreffend sind. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben 

enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 

4. Zusammenfassendes Ergebnis   

Als zusammenfassendes Ergebnis meiner Prüfung, die sich auf 

• die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der 

Buchführung, 

• die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, 

• die Ordnungsmäßigkeit des Lageberichts, 

• die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften, 

• die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften ein-

schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, 

rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und 

• die Beachtung von Regelungen der Verbandssatzung, soweit diese den Inhalt der Rech-

nungslegung betreffen, 

erstreckt hat, habe ich den in Abschnitt B wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt. 
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III. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

1. Bewertungsgrundlagen 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung 

von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger 

Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden mache ich folgende Angaben: 

Die im Jahresabschluss zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen 

unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ("going concern", § 252 Abs. 1 

Nr. 2 HGB) und sind - unter Beachtung der handelsrechtlichen sowie den landesrechtlichen 

Bestimmungen - grundsätzlich an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet. 

Im Übrigen verweise ich auf die Ausführungen im Anhang zu weiteren Bewertungsgrundlagen. 

Im Rahmen meiner Prüfung haben sich hinsichtlich der angewandten Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden keine Einwendungen ergeben. 

2. Änderungen in den Bewertungsgrundlagen  

Die Bewertungsmethoden sind nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB im Vergleich zum Vorjahr unver-

ändert.  

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen  

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Darstellung der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes habe ich bei meiner Prüfung nicht 

festgestellt.  

4. Zusammenfassende Beurteilung 

Nach meiner pflichtgemäß durchgeführten Prüfung bin ich zu der in meinem Bestätigungsver-

merk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. 
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G. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 

Auftragsgemäß habe ich bei meiner Prüfung die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG 

beachtet. Ich habe entsprechend geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, das heißt mit der 

erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Grundlagen und 

den Bestimmungen der Verbandssatzung geführt worden sind. 

Die Untersuchung und Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse erstreckt sich neben all-

gemeinen Untersuchungen und Darstellungen vor allem darauf, ob ungewöhnliche Bilanzpos-

ten, nicht betriebsnotwendiges Vermögen oder wesentliche stille Reserven bestehen sowie 

auf die Gegebenheiten hinsichtlich der Kapital- und Finanzierungsstruktur einschließlich der 

Eigenkapitalausstattung. 

Bei der Durchführung dieser erweiterten Prüfung habe ich den Fragenkatalog des IDW – Fra-

genkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen 

Verhältnisse nach § 53 HGrG – zugrunde gelegt.  

Über die im Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonder-

heiten ergeben, die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung bedeutsam sind. Zu den Einzelheiten verweise ich auf die Anlage 10.  

 

H. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Bericht über meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie die Prüfung 

der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG des Abfallentsorgungsver-

bandes Schwarze Elster mit Sitz in 01979 Lauchhammer erstatte ich in Übereinstimmung mit 

§ 321 HGB unter Beachtung des Prüfungsstandards zur Berichterstattung im Prüfungsbericht 

(IDW PS KMU 7).  

 

Bautzen, den 5. August 2025 

 

Dirk Urban   

Wirtschaftsprüfer 
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1   Bilanz zum 31. Dezember 2024 

AKTIVA 31.12.2023

EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Softwarelizenzen 127.850,75 33.741,00

127.850,75 33.741,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 7.639.367,04 8.190.558,45

2. technische Anlagen und Maschinen 4.151.148,00 4.513.341,00

3. andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 755.954,00 586.977,00

4. geleistete Anzahlungen und

Anlagen im Bau 120.931,81 0,00

12.667.400,85 13.290.876,45

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.631.376,30 3.631.376,30

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 4.081.355,86 4.000.000,00

7.712.732,16 7.631.376,30

Summe Anlagevermögen 20.507.983,76 20.955.993,75

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 126.903,21 130.797,91

126.903,21 130.797,91

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 192.567,86 126.354,30

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 20.594,96 42.145,16

3. sonstige Vermögensgegenstände 510.193,94 408.256,87

723.356,76 576.756,33

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 12.344.465,59 10.583.440,21

Summe Umlaufvermögen 13.194.725,56 11.290.994,45

C. Rechnungsabgrenzungsposten 37.821,50 35.878,24

Bilanzsumme 33.740.530,82 32.282.866,44

31.12.2024
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PASSIVA 31.12.2023

EUR EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Allgemeine Rücklage 15.476.008,31 15.097.790,93

II. Bilanzgewinn

1. Gewinnvortrag 0,00 0,00

2. Jahresgewinn 66.572,05 378.217,38

66.572,05 378.217,38

Summe Eigenkapital 15.542.580,36 15.476.008,31

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 0,00 0,00

2. sonstige Rückstellungen 16.832.154,61 15.971.902,82

Summe Rückstellungen 16.832.154,61 15.971.902,82

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen 1.313.226,10 761.075,49

2. Sonstige Verbindlichkeiten 52.569,75 73.879,82

davon aus Steuern 35.722,70 31.670,17

davon im Rahmen der 

sozialen Sicherheit 0,00 0,00

Summe Verbindlichkeiten 1.365.795,85 834.955,31

Bilanzsumme 33.740.530,82 32.282.866,44

31.12.2024
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2   Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr  

     vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 

 

EUR EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 16.278.456,57 14.676.695,49

2. sonstige betriebliche Erträge 254.789,25 277.419,36

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene Waren -690.135,66 -874.999,90

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -9.721.533,63 -10.411.669,29 -7.981.428,94 -8.856.428,84

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -2.586.208,17 -2.458.147,86

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -614.177,87 -3.200.386,04 -553.200,23 -3.011.348,09

davon für Altersversorgung -92.822,17 -82.978,04

5. Abschreibungen 

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -1.450.749,74 -1.440.851,98

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.866.247,25 -1.590.047,49

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 470.161,88 470.161,88 330.119,37 330.119,37

davon aus Abzinsung 84.395,92 199.739,24

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00

9. Ergebnis nach Steuern 74.355,38 385.557,82

10. sonstige Steuern -7.783,33 -7.340,44

11. Jahresgewinn 66.572,05 378.217,38

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

12. Einstellung in die allgemeine Rücklage -66.572,05 -378.217,38

13. Bilanzgewinn nach Verwendung 0,00 0,00

2024 2023
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3   Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 

 

2024 2023

EUR EUR

(1)  Periodenergebnis 66.572,05 378.217,38

(2)  Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.450.749,74 1.440.851,98

(3)  Veränderung der Rückstellung für Nachsorge und Rekultivierung 248.134,28 3.367,46

(4)  Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellung 737.712,07 2.350.628,84

(5)  Veränderung der übrigen Rückstellungen -125.594,56 -260.000,93

(6)  Veränderung aus dem Abgang des Anlagevermögens 11,00 2.990,00

(7)  Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 sowie anderer Aktiva -144.648,99 170.599,44

(8)  Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 sowie anderer Passiva 530.840,54 -106.757,86

(9)  Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 2.763.776,13 3.979.896,31

(10)  Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -800.806,42 -691.206,02

(11)  Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände -120.588,47 -6.033,30

(12)  Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -81.355,86 -1.000.000,00

(13)  Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -1.002.750,75 -1.697.239,32

(14)  Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 1.761.025,38 2.282.656,99

 (Summe aus Ziffer 9+13)

(15)  Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode 10.583.440,21 8.300.783,22

(16)  Finanzmittelbestand am Ende der Periode (14+15) 12.344.465,59 10.583.440,21

Positionen
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4   Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024 

 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu den allgemeinen formbezoge-

nen Vorschriften 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Els-

ter Lauchhammer wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 

Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie nach der Eigenbetriebsverordnung des Lan-

des Brandenburg aufgestellt.  

 
Der Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Finanzrechnung so-

wie dem Anhang. Daneben wurde ein Lagebericht erstellt.  

 
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Vorschriften 

der EigV des Landes Brandenburg. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Ge-

samtkostenverfahren gemäß § 275 HGB aufgestellt. 

 
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Prämisse der Unternehmensfortfüh-
rung (going concern). 
 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
AKTIVA 
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaf-

fungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Ab-

schreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände 

linear vorgenommen. Entsprechende Abschreibungstabellen lagen dabei zugrunde. 2024 wur-

den die geringwertigen Anlagegüter mit einem Wert bis € 800 im Jahr des Zugangs in voller 

Höhe aufwandswirksam behandelt. Von dem Wahlrecht des Sofort-Abgangs im Zugangsjahr 

wurde kein Gebrauch gemacht.   

 
Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.  

 

Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen im Lager des BEZ wurde zu Anschaffungs-

kosten bewertet.  

 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Forde-

rungen, die zweifelhaft oder uneinbringlich sind, wurden zu 100% einzelwertberichtigt.  

 
Die liquiden Mittel werden mit ihrem Nennbetrag ausgewiesen. 
 
Die Rechnungsabgrenzungsposten werden zu Nominalwerten angesetzt.  
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PASSIVA 
 
Das Eigenkapital wurde zum Nennwert bewertet. 

 
Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmän-

nischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist. Bei der Bemessung wurden erkennbare Risi-

ken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt und in Höhe der voraussichtlichen Inan-

spruchnahme sowie künftigen Preisentwicklung kaufmännisch vorsichtig bewertet. Soweit die 

in den Rückstellungen enthaltenen Beträge eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, 

wurden diese unter Heranziehung des durchschnittlichen Marktzinssatzes der letzten sieben 

Jahre gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB auf den Abschlussstichtag abgezinst. 

 
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. 

 

 
III. Erläuterungen zur Bilanz 
 
Anlagevermögen 
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens in 2024 wird im beigefügten Anlagespiegel dieses 

Anhangs dargestellt.  

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter 

einem Jahr. 

 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen. 

 
Eigenkapital 
 
Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen: 

 
       T€ 

Allgemeine Rücklage 15.476 

Jahresgewinn 67 

Gesamt 15.543 
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Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
1.) Sonstige Rückstellungen 

­ Gebührenausgleichsrückstellung gemäß § 6 Abs. 3 KAG 

­ Rückstellung für ausstehende Rechnungen 

­ Rückstellung für unterlassene Instandhaltung 

­ Rückstellung für Abfallbeseitigung 

­ Rückstellung für Personalkosten 

­ Rückstellung für Altersteilzeit 

­ Urlaubsrückstellung 

­ Archivierungskosten 

­ Abschluss- und Prüfungskosten 

­ Deponienachsorge u. Rekultivierung. 

 
Zur Entwicklung der sonstigen Rückstellungen wird auf Anlage 7 Blatt 6 verwiesen. 

 
Verbindlichkeiten 

Insgesamt bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.365.795,85. Diese haben eine Rest-

laufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.  

 

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen in Höhe von € 1.313.226,10 sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 52.569,75. 

 
IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Umsatzerlöse 
 
Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Abfallfestgebühren in Höhe von T€ 7.560, 

Marken- und Schüttungsgebühren in Höhe von T€ 6.893 und Papiererlöse in Höhe von T€ 788. 

 
V. Sonstige Angaben 

 
Anzahl der Arbeitnehmer 
 
Der Verband beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 55 Arbeitnehmer:innen (davon 2 

Mitarbeiter:innen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und 1 Auszubildenden).  

 

   2024 2023 

Arbeiter:innen 27 27 

Angestellte 28 29 

  55 56 
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Mittelbare Pensionsverpflichtungen 
 
Der Gesamtbetrag der in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus 

der Zusatzversorgung beträgt zum 31.12.2024 € 102.627,00. Der Anteilssatz ergibt sich aus 

dem für jeden einzelnen der KVBbg-ZVK pflichtversicherten Arbeitnehmer versicherungsma-

thematisch ermittelten Barwert seines vom Abschlussstichtag bis zum Eintritt des Versiche-

rungsfalls für die Umlagebemessung maßgeblichen zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 

Als Bemessungsgrundlage werden die "Richttafeln 2018 G" von K. Heubeck und ein Rech-

nungszinsfuß von 5,0 % p.a. verwendet. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wird mit dem 

frühestmöglichen Zeitpunkt des Beginns der vorzeitigen Altersrente nach § 36 iVm. §§ 236 

und 237 a SGB VI in Ansatz gebracht. Eine Entgeltdynamik wird nicht berücksichtigt. 

      

Organe des Verbandes 

 
Organe des Verbandes sind gemäß § 4 der Verbandssatzung die Verbandsversammlung und 

der Verbandsvorsteher. 

 
Gemäß § 5 Abs. 1 iVm. Abs. 3 der Verbandssatzung in Form der Neufassung vom 28. Juni 

2018 in der Fassung der Zweiten Änderung vom 7. Oktober 2021 besteht die Verbandsver-

sammlung aus dem Landrat des jeweiligen Mitgliedes sowie weiteren vier Vertretern der je-

weiligen Mitglieder (Landkreis Elbe-Elster und Landkreis Oberspreewald-Lausitz). 

      

Mitglieder der Verbandsversammlung 
 
Landkreis Elbe-Elster  

 
Christian Jaschinski     Landrat Landkreis Elbe-Elster 
       04916 Herzberg 

Dirk Gebhard  Dezernent des Dezernats II – Recht,  
  Ordnung und Sicherheit 
       04916 Herzberg  

Lutz Schumann      Maschinenbauingenieur 
(bis 09/2024)     04934 Hohenleipisch 

Hans-Georg Brunk    Rentner 
(ab 10/2024)     03249 Sonnewalde 
 
Michael Oecknigk    Rentner 
       04916 Herzberg 
 
Norbert Schurig     Elektroingenieur  
(bis 09/2024)     04924 Bad Liebenwerda 
 
Jonas Roch     Angestellter    
(ab 10/2024)       04932 Gröden 
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Landkreis Oberspreewald-Lausitz  

  

Siegurd Heinze      Landrat Landkreis Oberspreewald-Lausitz 
       01968 Senftenberg 

Dr. Susanne Ziegler      Dezernentin des Dezernat IV-Digitalisierung,  
(bis 09/2024)     Personal und Recht  
       01968 Senftenberg  

Dana Kapitany   Juristin 
(ab 10/2024)   Rechts- und Rechnungsprüfungsamt 
    01968 Senftenberg 
 
Silvia Häfner-Richter    Diplomökonomin 
     01979 Lauchhammer 

Martina Gregor-Ness    Dipl.- Ingenieurin/ Dipl.-Betriebswirtin 
       01968 Senftenberg  

Roland Gleitsmann    Dipl.- Chemiker 
       01945 Tettau  

 
Vom Wahlrecht auf Verzicht der Angaben von Bezügen des Verbandsvorstehers gemäß § 286 

Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht. 

 
Die Gesamtbezüge der Verbandsversammlung belaufen sich im Jahr 2024 auf Entschädigun-

gen in Höhe von T€ 1. 

 
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Haftungsverhältnisse, Investitions- und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum 

Abschlussstichtag nicht. 

 
Abschlussprüferhonorar 
 
Das vom Abschlussprüfer im Wirtschaftsjahr in Rechnung gestellte Honorar beträgt T€ 18 für 

Abschlussprüfungsleistungen. 

 
VI. Vorschlag zur Behandlung des Jahresergebnisses 
 
Der Verbandsvorsteher schlägt der Verbandsversammlung vor, den Jahresgewinn von 

€ 66.572,05 in die allgemeine Rücklage einzustellen.   

 

Lauchhammer, den 31.03.2025 

 
 
Dr. Bernd Dutschmann  

Verbandsvorsteher
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5   Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2024 

31.12.2023 Zugang 31.12.2024 31.12.2023 Zugang 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 durchschn. durchschn.

-Abgang -Abgang Abschr. Satz RBW
Umbuchung U

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Immaterielle 
Vermögens- 500.299,00 120.588,47 466.558,00 26.478,72
gegenstände 0,00 0,00

0,00 U 620.887,47 493.036,72 33.741,00 127.850,75 4,3% 20,6%

Sachanlagen 0,00

Grundstücke 14.299.484,58 5.558,59 6.108.926,13 556.750,00

und Gebäude 0,00 U 14.305.043,17 0,00 6.665.676,13 8.190.558,45 7.639.367,04 3,9% 53%

Technische Anlagen 14.591.400,66 253.328,66 10.078.059,66 615.518,66

und Maschinen -97.625,22 -97.622,22
0,00 U 14.747.104,10 0,00 10.595.956,10 4.513.341,00 4.151.148,00 4,2% 28%

Andere Anlagen, 4.451.960,10 420.987,36 3.864.983,10 252.002,36

BGA -329.399,32 -329.391,32
0,00 U 4.543.548,14 0,00 3.787.594,14 586.977,00 755.954,00 5,5% 17%

Geleistete Anzahlungen, 0,00 120.931,81 0,00 0,00

Anlagen im Bau 0,00 0,00

0,00 U 120.931,81 0,00 0,00 0,00 120.931,81

Zwischensumme 33.342.845,34 800.806,42 20.051.968,89 1.424.271,02

Sachanlagen -427.024,54 33.716.627,22 -427.013,54 21.049.226,37 13.290.876,45 12.667.400,85 4,2% 37,6%

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen 3.631.376,30 0,00 3.631.376,30 0,00 0,00 0,00 3.631.376,30 3.631.376,30 0% 100%

Unternehmen

Wertpapiere des 4.000.000,00 81.355,86 4.081.355,86 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.081.355,86 0% 100%

Anlagevermögens

Zwischensumme 7.631.376,30 81.355,86 0,00 0,00 7.631.376,30

Finanzanlagen 7.712.732,16 0,00 7.712.732,16 0% 100%

Summe 41.474.520,64 1.002.750,75 20.518.526,89 1.450.749,74 20.955.993,75

Anlagevermögen -427.024,54 42.050.246,85 -427.013,54 21.542.263,09 20.507.983,76 3,5% 48,8%

KennzahlenEntwicklung der Anschaffungswerte Entwicklung der Abschreibungen Buchwerte
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6   Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2024 

 

 

Aufteilung nach Laufzeiten

Verbindlichkeiten Gesamtbetrag bis 1 Jahr über 1 Jahr über 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR

aus Lieferungen 

und Leistungen 1.313.226,10 1.313.226,10 0,00 0,00

Vorjahr 761.075,49 761.075,49 0,00 0,00

Sonstige* 52.569,75 52.569,75 0,00 0,00

Vorjahr 73.879,82 73.879,82 0,00 0,00

Gesamt 1.365.795,85 1.365.795,85 0,00 0,00

Vorjahr 834.955,31 834.955,31 0,00 0,00

*  davon aus Steuern:   EUR 35.722,70 (Vj. EUR 31.670,17)

   davon im Rahmen der

   sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)
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7   Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 

 

I. Grundlagen des Verbandes 

Der Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster (AEV) ist ein Zweckverband gemäß den Best-
immungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) 
und öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger für das Gebiet des Landkreises Elbe-Elster und 
den südlichen Teil (ehemals Kreis Senftenberg) des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Er 
erfüllt die sich aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und dem Brandenburgischen Ab-
fall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) ergebenden Pflichten. Seine wirtschaftliche Betä-
tigung ist in erster Linie von der Bevölkerungsentwicklung im Verbandsgebiet geprägt. 
 

II. Wirtschaftsbericht 

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Der 2023 zu verzeichnende Bevölkerungsrückgang setzte sich im Geschäftsjahr 2024 fort. 
Gesetzliche Rahmenbedingungen, Wertstoff- und Energiepreise haben Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Entwicklung des AEV. Nahezu unabhängig ist der AEV von der regionalen Wirt-
schaftsentwicklung. Neben der Organisation der Abfallentsorgung gehört die Aufstellung und 
Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzepts (AWK) sowie die Abfallberatung von Haushal-
ten, Gewerbebetrieben und öffentlichen Einrichtungen zu den Aufgaben des AEV. Das AWK 
des AEV für den Zeitraum 2023–2027 wurde durch die Verbandsversammlung beschlossen 
und bildet damit die Grundlage für die abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten. 
 
Der Verband betreibt Wertstoffhöfe in Hörlitz, Finsterwalde, Lauchhammer, und Freienhufen 
in Eigenregie. Weiterhin werden im Auftrag des Verbandes zwei weitere Wertstoffhöfe in Bad 
Liebenwerda und Herzberg sowie zwei Schadstoffsammelstellen in Lauchhammer und in 
Herzberg betrieben.  
 
Seit 2019 werden im gesamten Verbandsgebiet Bioabfälle durch eine freiwillige Biotonne ein-
gesammelt und im dafür ertüchtigten Bio-Energie-Zentrum (BEZ) in Freienhufen verwertet. 
Daneben werden im BEZ Freienhufen auch die Bioabfälle aus dem Landkreis Spree-Neiße, 
der Stadt Cottbus und des Kommunalen Abfallverbandes Niederlausitz (KAEV) verarbeitet. 
Darüber hinaus wurden 2024 Bioabfälle aus Berlin akquiriert. Der abgeschlossene Vertrag hat 
eine Laufzeit bis 31.03.2026 mit der Option auf Verlängerung bis 31.03.2027 und beinhaltet 
die Lieferung von bis zu 5.000 Mg Bioabfall pro Jahr. Diese zusätzlichen Mengen tragen zu 
einer wesentlich besseren Auslastung der Anlage bei und verbessern damit die Wirtschaftlich-
keit. 
 
 
2. Geschäftsverlauf 
 
Mit der Sicherstellung einer zuverlässigen und stabilen Abfallentsorgung, der Optimierung der 
Abfallbehandlung sowie der effektiven Erfassung, Sammlung und Verwertung von Wertstoffen 
erfüllte der AEV im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 seine ihm übertragenen Aufgaben voll-
umfänglich.  
 
Im Jahr 2024 waren bei wesentlichen Abfällen unterschiedliche Entwicklungen zu verzeichnen. 
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Das Sperrmüllaufkommen ist gegenüber 2023 leicht um ca. 90 t gestiegen. Bei den Elektroalt-
geräten wurden 2024 ca. 9 t mehr als 2023 eingesammelt. Die gesammelte Restabfallmenge 
ist trotz gestiegener Anzahl an Behälterschüttungen um 511 t gesunken. Ein ähnliches Bild 
zeichnet sich bei der Bioabfallsammlung ab. Auch hier sank die im Verbandsgebiet gesam-
melte Menge trotz steigender Schüttungszahlen um 113 t. Auf Grund der gesunkenen Einwoh-
nerzahl blieb die Sammelquote mit 37 kg/Einwohner*a konstant. Die gesetzliche Vorgabe zur 
Sammlung von Bioabfällen (30 kg/EW*a) wurde auch 2024 deutlich überschritten. Der An-
schlussgrad bei den Biotonnen entwickelte sich auch 2024 weiterhin positiv (120l-Behälter: 
+178, 240l-Behälter: +176).  
 
Die Menge der Fremdanlieferungen von Bioabfall durch den Landkreis Spree-Neiße, die Stadt 
Cottbus, den KAEV und Berlin stieg gegenüber 2023 um 2.281 t. 
 
In der Kompostierungsanlage wurden 2024 3.595 t Grünabfälle und damit 269 t mehr als im 
Jahr 2023 angeliefert. Die Auslastung der Anlage konnte damit insgesamt um ca. 16 % erhöht 
werden. 
 
Für die Bilanzierung der auf Basis privatrechtlicher Verträge verwerteten Bio- und Grünabfälle 
wurde 2024 der Betrieb gewerblicher Art „Bioverwertung“ angelegt. Dies betrifft die Verträge 
mit dem KAEV und die Bioabfälle aus Berlin sowie die Grünabfälle privater Kunden. 
 
Durch notwendige Reparaturen am BHKW und Neukonfiguration der Anlagensteuerung 
konnte auch 2024 nicht das volle Potenzial der Anlage bei der Verwertung der Bioabfälle aus-
geschöpft werden. Dadurch war die energetische Verwertung durch die Verstromung von Bi-
ogas nicht möglich und die geplanten Umsatzerlöse für den Stromverkauf in Höhe von 150 T€ 
konnten nicht realisiert werden. Auch für das BHKW musste 2024 ein Betrieb gewerblicher Art 
angelegt werden. 
 
Der AEV beschäftigte durchschnittlich 55 Mitarbeiter. Ausgeschiedene Mitarbeiter konnten 
durch gezielte Stellenausschreibungen ersetzt werden. Die notwendigen Einarbeitungen, Wei-
terbildungen und Schulungsmaßnahmen erfolgen planmäßig. 
 
 
3. Lage 
 
3.1 Vermögenslage 
 
Die Bilanzsumme des Verbandes stieg im Geschäftsjahr 2024 um 1.458 T€ auf 33.741 T€ 
vorwiegend durch die Erhöhung der liquiden Mittel. Das Eigenkapital erhöht sich durch den 
Jahresgewinn aus 2024 auf 15.543 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt 46 %. 
 
Der Verband hat in 2024 Investitionen in Höhe von insgesamt T€ 1.003 getätigt. Davon wurden 
T€ 81 für Finanzanlagen verwendet. 
 

 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 
    

Anlagenintensität 61% 65% 69% 

(Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme) 
   

    

Eigenkapitalquote 46% 48% 50% 

(EK x 100 / Bilanzsumme) 
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3.2 Finanzlage 
 
Die liquiden Mittel haben sich auf 12.344 T€ (Vj. 10.583 T€) erhöht. Die Liquidität des Verban-
des war zu jeder Zeit sichergestellt. Die Liquidität 1. Grades beträgt 904 % und die Liquidität 
2. Grades 957 %. Mit dieser formal sehr günstigen Vermögens- und Finanzsituation des Ver-
bandes sind die geplanten Investitionen der nächsten Jahre aus Eigenmitteln realisierbar. 
 
Kennzahlen zur Finanzlage: 
 

 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 
    

Anlagendeckung II 123% 119% 119% 

((EK+lfr. RSt) x 100 / AV) 
   

    

Zinsaufwandsquote 0% 0% 0% 

(Zinsaufwand x 100 / Umsatz) 
   

    

Liquidität III 749% 832% 531% 

(Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkap.) 
  

    

Cashflow (T€)        1.766            1.823            1.820     
 
 
3.3 Ertragslage 
 
Durch die für die Gebührenkalkulationsperiode 2023/2024 beschlossene Gebührenerhöhung 
konnte auch im Jahr 2024 mit 67 T€ wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Die 
Ertragslage des Verbandes ist als sehr stabil einzuschätzen. 
 
Die Umsatzerlöse betrugen ohne Berücksichtigung der Gebührenausgleichsrückstellung im 
Geschäftsjahr 17.016 T€ (Vj.: 17.027 T€) und liegen damit auf Vorjahresniveau. Die Umsatz-
erlöse für die Papierverwertung sanken gegenüber 2023 um 25 T€ bei einer um ca. 121 t 
geringeren Sammelmenge für den hoheitlichen Anteil. Die Verwertungserlöse blieben gegen-
über 2023 nahezu konstant. 2024 konnten für die Verwertung der Holzfraktion aus der Sperr-
müllaufbereitung Erlöse in Höhe von 158 T€ und damit 169 T€ weniger als 2023 erzielt werden. 
Dieser negative Trend ist der geänderten Marktsituation geschuldet. Die Umsatzerlöse der 
Wertstoffhöfe konnten gegenüber dem Vorjahr um 31 T€ gesteigert werden. Die sonstigen 
Umsätze sind gegenüber 2023 durch die größere Fremdanlieferung von Bioabfällen um ca. 
137 T€ gestiegen.  
 
Die Aufwendungen für Betriebsstoffe sanken gegenüber 2023 um ca. 185 T€. Die Kostensen-
kungen sind im Wesentlichen auf die Positionen: 
- Gas (-94 T€) Abschaltung der RTO und  
- Aufwendungen DSD (-75 T€) 
zurückzuführen. 
 
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen gegenüber 2023 um 1.740 T€. 
Gründe dafür sind: 
- erhöhte Aufwendungen für die Sammlung der Abfallfraktionen Restmüll, Sperrmüll, Elektro-
altgeräte, Bioabfall, Klinikabfall und Papier (844 T€) durch den neuen Dienstleistungsvertrag, 
- die 2024 eingeführte CO2-Bepreisung bei der thermischen Verwertung von Abfällen führte 
erstmalig zu Mehraufwendungen in Höhe von ca. 670 T€, 
- erhöhte Aufwendungen für die Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie 
Hörlitz durch den korrigierten Verfüllungsgrad (129 T€). 
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Die Kostensteigerungen wurden im Wesentlichen im Wirtschaftsplan 2024 und in der Gebüh-
renkalkulation 2023/2024 bereits berücksichtigt. Gegenüber der Planung betragen die Mehr-
kosten 56 T€. 
 
Die Personalkosten sind im Jahr 2024 planmäßig um 189 T€ gestiegen. Grund sind erforder-
liche Neueinstellungen als Ersatz für ausscheidende Mitarbeiter, Tariferhöhungen, Stufenauf-
stiege und zu berücksichtigende Aufwendungen im Zusammenhang mit der Altersteilzeit.  
 
Für die Sparten „Bioverwertung“ und „BHKW“ wurden 2024 Betriebe gewerblicher Art (BgA) 
angelegt (s. 2.). Beide BgA weisen Verluste aus. Beim BgA „Bioverwertung“ sind die variablen 
Kosten und ein Teil der Fixkosten durch die erzielten Umsatzerlöse gedeckt. Die Verwertung 
weiterer gewerblicher Abfälle im BEZ hat deshalb dennoch einen positiven Effekt auf die Wirt-
schaftlichkeit der Anlage. Beim BgA „BHKW“ fielen 2024 nur Reparaturkosten an. Durch die 
Verzögerungen bei der Inbetriebnahme konnten noch keine Umsatzerlöse erzielt werden. 
 
Folgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der BgA: 
 

in EUR
BgA DSD 

Duale Systeme 

Deutschland

BGA 

Bioverwertung

BGA        

BHKW
Summe BgA

Steuer-Nr. 057/144/02015 057/144/02015 057/144/02015

Gesamtbetrag der Einkünfte 

2022 lt. Steuerbescheid
-1.420 -1.420

Verlustvortrag 31.12.2022 lt. 

Steuerbescheid
-9.561 -9.561

Ergebnis 2023 -603,24 -603,24

Ergebnis 2024 -3.634,61 -126.336,51 -69.512,51 -199.483,63
 

 
Die Zinserträge für Geldanlagen stiegen gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Zinsentwick-
lung um 255 T€. Zusätzlich führte die Erhöhung der Zinssätze durch die Bundesbank zum 
31.12.2024 zu einer negativen Abzinsung der Rückstellungen für die Deponienachsorge. 
Dadurch erhöhen sich die Zinserträge um weitere 84 T€. 
 
Kennzahlen zur Ertragslage: 
 

 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 
    

Gesamtkapitalrentabilität      0%    1%    2% 

((JÜ + FK-Zinsen)x100)/Bilanzsumme 
   

    

Umsatz ohne Gebührenausgleich (T€)      17.016          17.027          16.877     
    

Jahresüberschuss (T€)             67               378               432     
    

Personalaufwandsquote     19%   18%   18% 

(Personalaufwand x 100 / Umsatz) 
   

    

Anzahl Mitarbeiter             55                 56                 56     
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4. Ausgewählte Bereiche 
 
4.1 Wertstoffhöfe 
 
Die steigende Bedeutung der Wertstoffhöfe als Leistungsangebot des AEV hat sich auch im 
Jahr 2024 fortgesetzt. Damit behaupten sich die Wertstoffhöfe als fester Baustein im bürger-
freundlichen Entsorgungsangebot des Abfallentsorgungsverbandes auf einem hohen Niveau. 
Die auf den Wertstoffhöfen angenommene Abfallmenge stieg gegenüber 2023 um ca. 10 %. 
Die Zunahme wird im Wesentlichen durch die Sperrmüllmengen (+273 t), Grünabfall (+302 t) 
und Elektroaltgeräte (+131 t) verursacht. 
 
Um dem gestiegenen Interesse der Bürger an der Nutzung unserer Wertstoffhöfe weiterhin 
gerecht zu werden, wurde 2024 eine Fläche im Gewerbegebiet Lausitz gepachtet. Hier wird 
ein neuer, moderner Wertstoffhof errichtet, der den Wertstoffhof Bad Liebenwerda ersetzen 
und zukünftig in Eigenregie betrieben werden soll. 
 
Auf den vom AEV betriebenen Wertstoffhöfen wurden in den letzten Jahren „Fundgruben“ ein-
gerichtet, in denen Bürger noch verwendbare Gegenstände abgeben bzw. mitnehmen können. 
Damit wird sowohl das Ziel der Abfallvermeidung umgesetzt als auch die Attraktivität der Wert-
stoffhöfe weiter erhöht. 
 
4.2 Bio-Energiezentrum (BEZ) Freienhufen 
 
Das BEZ Freienhufen ist ein zentraler Bestandteil der wirtschaftlichen Aktivitäten des AEV. 
Durch die Aufbereitung des im Verbandsgebiet eingesammelten Sperrmülls werden verschie-
dene Fraktionen erzeugt, die einer stofflichen Verwertung zugeführt werden können. Neben 
Metallen gehören dazu auch Kunststoffe. Da diese nicht verbrannt werden müssen, fallen auch 
keine CO2-Steuern an. 
 
Das abgetrennte Altholz wird zwar einer thermischen Verwertung zugeführt. Durch den hohen 
biogenen Anteil sind die CO2-Steuern jedoch gering. Lediglich die verbleibenden Sortierreste 
führen bei der Verbrennung zu hohen CO2-Kosten. Die Sperrmüllsortierung stellt damit ein 
wirtschaftlich sinnvolles Verfahren dar, dessen Bedeutung sich in den nächsten Jahren durch 
weiter steigende CO2-Steuern verstärken wird. 
 
Nach dem abgeschlossenen Umbau des BEZ werden nicht nur die verbandseigenen Bioab-
fälle sondern auch Abfälle aus anderen Landkreisen und von gewerblichen Kunden verarbei-
tet. Die Anlage ist dabei für die Verwertung aller in der Bioabfallverordnung aufgeführten Ab-
fälle zugelassen. 
 
Um die Attraktivität des AEV für externe Abfallerzeuger zu erhöhen, wurde das BEZ 2023 als 
Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. 2024 wurde das erste Wiederholungsaudit erfolgreich be-
standen. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung erfüllt, um weitere Abfälle gewerblicher 
Kunden zu akquirieren und die Auslastung der Anlage zu verbessern. 
 
Das Qualitätsmanagement spielt auch bei der Verwertung des in der Kompostierungsanlage 
hergestellten Kompostes eine wesentliche Rolle. Das 2022 vergebene Gütesiegel der Bun-
desgütegemeinschaft Kompost ist Voraussetzung für den Verkauf der „Lausitzer Krafterde“ 
auf unseren Wertstoffhöfen sowie in der Landwirtschaft.  
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4.3  Digitalisierung der Verwaltung 
 
Der Verband hat in den vergangenen Jahren große Anstrengungen zum Ausbau des Online-
Angebotes unternommen. Mit Einführung der kostenlosen Abfall-App haben die Bürger die 
Möglichkeit, sich automatisch über Abfuhrtermine informieren zu lassen. Durch Push-Nach-
richten hat der Verband die Möglichkeit, über Störungen bei der Abfallentsorgung rechtzeitig 
zu informieren. 
 
Über das Abfallportal können die Bürger vielfältige Dienste, wie z.B. die Online-Buchung von 
Sperrmüllterminen, nutzen. Ab 2025 wird über das Bürgerportal auch die Versendung der Ge-
bührenbescheide möglich sein. 
 
 
4.4 Deponiegesellschaft Schwarze Elster mbH 
 
Die Deponiegesellschaft Schwarze Elster mbH ist 100%-ige Tochter des AEV. Ihre Aufgabe 
besteht in der Bewirtschaftung der Deponie Hörlitz (Weiterführungsbereich) sowie in der Nach-
sorge der stillgelegten Deponien Hörlitz (Altteil), Hennersdorf und Bahnsdorf.  
 
Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt im Rahmen eines 2018 mit einer Laufzeit bis 31.12.2030 
geschlossenen Deponievertrages. Für diesen Zeitraum hat die Deponiegesellschaft aus-
kömmliche Rückstellungen zur Erfüllung der Nachsorgepflichten auf den Altdeponien gebildet.  
Nach Beendigung des Vertrages werden die Deponien auf den Verband übertragen, der da-
nach für die Nachsorge zuständig ist. Dafür wurden im Verband bereits Rückstellungen gebil-
det. 
 
 
5. Entwicklungen und Statistiken / Angaben gemäß § 21 EigV 
 
Änderungen im Bestand der zum Verband gehörenden Grundstücke und grundstücks-
gleichen Rechte 
 
2023 wurde ein Grundstück zum Bau des neuen Verwaltungsgebäudes in Freienhufen ge-
kauft.  
 
 
Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wich-
tigsten Anlagen 
 
siehe Erläuterungen unter 4.1 und 4.2 
 
Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben 
 
Zum Abschlussstichtag 31.12.2024 werden erste Ausgaben für den Bau des Verwaltungs- 
gebäudes und des Wertstoffzentrums in Bad Liebenwerda ausgewiesen. 
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Entwicklung des Eigenkapitals 
 

  Stand Auflösung / Zuführung / Stand 

  01.01.2024 Umbuchung Umbuchung 31.12.2024 

  € € € € 

Allgemeine Rücklage 15.097.790,93 0,00 378.217,38 15.476.008,31 

Jahresgewinn 378.217,38 378.217,38 66.572,05 66.572,05 

Eigenkapital 15.476.008,31 317.217,38 444.789,43 15.542.580,36 

 
Zusammensetzung der Jahresgewinne der letzten beiden Wirtschaftsjahre: 
 

in €
hoheitlicher 

Bereich

nicht gebühren- 

fähiger Bereich

BgA DSD 

Duale Systeme 

Deutschland

BGA 

Bioverwertung

BGA        

BHKW
Gesamt AEV

Ergebnis 2023 136.464,00 242.356,62 -603,24 0,00 0,00 378.217,38

Ergebnis 2024 130.599,35 135.456,33 -3.634,61 -126.336,51 -69.512,51 66.572,05
 

 
Entwicklung sonstige Rückstellungen 
 

  Stand Inanspruch- Zuführung Aufzinsung/ Stand  

  01.01.2024 
nahme/Auflö-

sung   Abzinsung 31.12.2024 

  € € € € € 

Rückstellungen für 
ausstehende Rech-
nungen 

207.115,17 207.115,17 106.716,11 0,00 106.716,11 

Rückstellungen für 
Personalkosten 

0,00 0,00 21.800,00 0,00 21.800,00 

Rückstellungen für un-
terlassene Instandhal-
tung 

0,00 0,00 21.718,11 0,00 21.718,11 

Rückstellungen für 
Abfallbeseitigung 

111.010,82 19.982,70 0,00 0,00 91.028,12 

Rückstellung gemäß § 
6 Abs.3 KAG (Gebüh-
renausgleichsrückstel-
lung) 

5.924.319,95 0,00 737.712,07 0,00 6.662.032,02 

Rückstellung für Al-
tersteilzeit 

108.582,00 73.706,00 28.257,00 0,00 63.133,00 

Urlaubsrückstellung 61.455,58 61.455,58 58.382,07 0,00 58.382,07 

Archivierungsrückstel-
lung 

14.320,40 0,00 0,00 -208,40 14.112,00 

Abschluss- und Prü-
fungskosten 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

Sanierung und Nach-
sorge (Erweiterung  
Hörlitz)  

3.924.879,41 0,00 332.321,80 -36.475,80 4.220.725,41 

Sanierung und Nach-
sorge (3 Altdeponien) 

5.600.219,49 0,00 0,00 -47.711,72 5.552.507,77 

Gesamt 15.971.902,82 382.259,45 1.326.907,16 -84.395,92 16.832.154,61 
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Umsatzentwicklung in € 
 

  2024 2023 Entwicklung 

Festgebühr 7.560.326,81 7.603.404,33 -43.077,52 

WBB Markengebühr 2.023.409,29 2.012.851,86 10.557,43 

Sperrmüll  8.394,60 7.439,51 955,09 

Gewerbe 1.694.659,52 1.723.223,97 -28.564,45 

Papier Gewerbe 245.344,30 238.464,10 6.880,20 

Schüttungsgebühren 2.260.781,09 2.206.676,11 54.104,98 

Restabfallsäcke 13.232,60 12.904,30 328,30 

Biosammlung 541.458,39 519.709,81 21.748,58 

Klinikabfälle 126.961,34 129.349,97 -2.388,63 

abgebrannte Mülltonnen 2.978,61 3.439,23 -460,62 

Schadstoffe 4.744,60 6.075,95 -1.331,35 

Papierentsorgung 787.697,12 812.487,56 -24.790,44 

sonstige Dienstleistungen 2.135,50 2.770,64 -635,14 

Gewerbe Sperrmüll 2.960,75 1.688,85 1.271,90 

Haushaltsschrottsammlung 60.779,12 48.762,04 12.017,08 

Wertstoffhöfe 387.232,47 356.110,41 31.122,06 

Gewerbeabfälle 135.591,82 144.457,60 -8.865,78 

Holzverwertung 157.892,81 326.792,24 -168.899,43 

Fe/Ne-Verwertung  29.558,84 29.344,57 214,27 

Alttextilien 370,00 634,00 -264,00 

Stromverkauf 36,64 0,00 36,64 

Erlöse Deponie 100.349,97 108.392,20 -8.042,23 

Sonstige Umsätze 556.921,17 419.993,88 136.927,29 

Veränderung Gebühren-        
ausgleichsrückstellung -737.712,07 -2.350.628,84 1.612.916,77 

Erlöse DSD u. Anteil PPK 312.351,28 312.351,20 0,08 

Summe Umsatzerlöse 16.278.456,57 14.676.695,49 1.601.761,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Anlage 7 Blatt 9 
Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster  

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024 

 

 

Mengenstatistik der wichtigsten Abfallarten 

Abfallentsorgungsgebühren 2024 2023 

Festgebühr (€/Jahr) 37,32 35,88 

Schüttungsgebühr (€/Leerung)     

Restmülltonne 80 l 3,30 3,30 

Restmülltonne 120 l 4,95 4,95 

Restmülltonne 240 l 9,90 9,90 

Abfallsack 3,40 3,40 

Biotonne 120 l   2,52 2,52 

Biotonne 240 l   3,78 3,78  

Laubsack 3,20 3,20 

WBB Jahresmarken (€/Stück)     

80 l/14-täglich 85,92 85,92 

120 l/14-täglich 123,60 123,60 

240 l/14-täglich 239,40 239,40 

660 l/14-täglich 478,20 478,20 

660 l/1 x wöchentlich 953,88 953,88 

1,1 m3/14-täglich 805,20 805,20 

1,1 m3/1 x wöchentlich   1.610,28 1.610,28 

1,1 m3/2 x wöchentlich 3.256,44 3.256,44 

Gewerbe Jahresmarken (€/Stück)     

80 l/4-wöchentlich 72,24 72,24 

80 l/14-täglich 134,28 134,28 

120 l/14-täglich 180,12 180,12 

240 l/14-täglich 336,96 336,96 

660 l/14-täglich 788,28 788,28 

660 l/1 x wöchentlich 1.625,43 1.625,43 

1,1 m3/14-täglich 1.346,16 1.346,16 

1,1 m3/1 x wöchentlich 2.505,00 2.505,00 

1,1 m3/2 x wöchentlich 4.621,20 4.621,20 

Gewerbe Papierabfälle (€/Stück) zzgl. Ust     

240 l/4-wöchentlich 19,08   19,08   

1,1 m3/14-täglich 175.56   175,56   

1,1 m3/1 x wöchentlich 350,88   350,88   

1,1 m3/2 x wöchentlich 87,72   87,72   
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Mengenstatistik der wichtigsten Abfallarten 
 

Abfallart   2024 2023 Entwicklung 

    (in t) (in t) (in t) 

Hausmüll    25.172 25.683 -511 

Sperrmüll   7.891 7.978 -87 

Papier   8.793 8.914 -121 

Bioabfall   14.066 11.898 2.168 

  davon fremd 7.610 5.329 2.281 

Wärmeüberträger 232 233 -1 

weiße Ware 225 215 10 

 
Entwicklung der Vorbehandlungsmenge im BEZ 
 

    2024 2023 Entwicklung 

    (in t) (in t) (in t) 

Sperrmüll 7.888 7.978 -90 

Bioabfalll 14.066 11.898 2.168 

Grünabfall   3.595 3.326 269 

 
Entwicklung der Anzahl der Schüttungen 
 

Behältergröße 2024 2023 Entwicklung  

in l (in Stück) (in Stück) (in Stück) 

Hausmüll                    80 184.756 181.295 3.461 

  120 284.231 280.068 4.163 

  240 67.987 67.114 873 

  660 15.970 15.752 218 

                          1100 80.370 79.294 1.076 

Bioabfall 120 116.022 112.901 3.121 

  240 59.448 55.957 3.491 

 
Entwicklung der Anzahl der Behälter 
 

Behältergröße 2024 2023 Entwicklung  

in l (in Stück) (in Stück) (in Stück) 

Hausmüll                    80 25.834 25.831 3 

  120 42.008 42.354 -346 

  240 7.005 6.946 59 

  660 517 507 10 

                        1100 1.695 1.694 1 

Bioabfall 120 18.498 18.320 178 

  240 6.444 6.268 176 
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Entwicklung der durchschnittlichen Schüttungen 
 

Behältergröße 2024 2023 

in l (in Stück) (in Stück) 

Hausmüll                    80 7,2 7,0 

  120 6,8 6,6 

  240 9,7 9,7 

  660 30,9 31,1 

                         1100 47,4 46,8 

Bioabfall 120 6,3 6,2 

  240 9,2 8,9 

 
 
Personalaufwand mittels Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung  
der Belegschaft (Personalentwicklung zum 31. Dezember) 
 

  2024 2023 Entwicklung 

Angestellte * 28 29 -1 

Arbeiter/innen 27 27 0 

Summe 55 56 -1 

Lohn/Gehalt 2.586.208,17 2.458.147,86 128.060,31 

SV 521.355,70 470.222,19 51.133,51 

Versorgungskassen 92.822,17 82.978,04  9.844,13 

Gesamt 3.200.386,04 3.011.348,09 189.037,95 
* darunter 2 Mitarbeiter/innen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit,  
1 Auszubildender  

 
 
6. Nachtragsbericht 
 
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die einen we-
sentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ausüben, haben sich nicht 
ereignet. 
 
7. Prognosen, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
 
Wir definieren Risiken als Ereignisse, die eine negative Auswirkung auf die Vermögens-, Fi-
nanz- oder Ertragslage haben bzw. geeignet sind, die angestrebten finanziellen, operativen 
oder strategischen Ziele nicht oder nicht wie geplant zu erreichen. Demgegenüber werden als 
Chancen diejenigen Ereignisse betrachtet, deren Eintritt eine positive Auswirkung auf die Ver-
mögens-, Finanz- oder Ertragslage hat. 
 
Ein zentral dokumentiertes Risikomanagementsystem liegt im Verband nicht vor. Die Ver-
bandsleitung hat Maßnahmen – wie z. B. Auswertung von Mengenstatistiken und Kennzah-
lenanalysen, ergriffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, 
frühzeitig zu erkennen. 
  
Trotz des fortschreitenden Einwohnerrückgangs kann für den AEV mittelfristig von einer stabi-
len Ertragslage ausgegangen werden. Zur Sicherstellung der kostendeckenden Abfallentsor-
gung wurde für den Kalkulationszeitraum 2023/2024 eine neue Gebührensatzung beschlos-
sen, die den erhöhten Aufwendungen des Verbandes Rechnung trägt. 
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Durch die in der abgelaufenen Kalkulationsperiode gebildete Gebührenausgleichsrückstellung 
können die gestiegenen Kosten für den Kalkulationszeitraum 2025/2026 kompensiert werden. 
Deshalb wird für diesen Zeitraum keine Gebührenerhöhung erforderlich. 
 
2024 wurden über die freiwillig angebotene Biotonne im Verbandsgebiet pro Einwohner 37 kg 
Bioabfall eingesammelt. Durch die weiterhin vorhandene Nachfrage nach dem Anschluss an 
die Biosammlung kann in den kommenden Jahren von einer Steigerung der Sammelmengen 
ausgegangen werden, wodurch die Erlöse durch die Biotonne wieder steigen werden. 
 
Zur Verbesserung der Auslastung der Kompostierung bestehen öffentlich-rechtliche Verträge 
mit dem Landkreis Spree-Neiße und der Stadt Cottbus. Diese Verträge wurden 2023 verlän-
gert und sichern jetzt die Anlieferung der Bioabfälle bis zum 31.12.2025. Für beide Verträge 
bestehen darüber hinaus keine weiteren Verlängerungsoptionen. Der Verband bemüht sich 
intensiv um die Weiterführung der Verträge auf Basis der interkommunalen Zusammenarbeit. 
Bei einem Wegbrechen der Verträge besteht das Risiko, die Anlage nicht mehr auslasten zu 
können, was eine Erhöhung der spezifischen Verwertungskosten zur Folge hätte. 
 
Für einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb müssen weitere Bioabfälle akquiriert werden, um die 
Biogaserzeugung zu optimieren und die Anlage besser auszulasten. Der Verband beteiligt sich 
dazu an öffentlichen Ausschreibungen und konnte 2024 bereits Bioabfälle aus Berlin sowie 
Fettabscheiderinhalte eines privaten Entsorgers akquirieren. 
 
Stark abhängig ist der Verband von der Entwicklung der Verwertungserlöse für Wertstoffe. Die 
Papiererlöse haben sich in den vergangenen 2 Jahren auf einem mittleren Niveau stabilisiert. 
Die weitere Entwicklung wird wesentlich durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ge-
prägt sein und beinhaltet deshalb auch für den Verband nicht kalkulierbare Risiken. 
 
Durch die neuen Regelungen in der Abstimmungsvereinbarung wurde eine stärkere Beteili-
gung der Systembetreiber an den Kosten der Altpapiersammlung erreicht. Für diesen Bereich 
muss ab 01.01.2025 ein Betrieb gewerblicher Art angelegt werden. 
 
Für die Verwertung der Holzfraktion aus der Sperrmüllsammlung konnten 2022 erstmals seit 
5 Jahren wieder Erlöse erzielt werden. Diese Erlöse sind seit 2024 wieder rückläufig.  
 
Zum 01.01.2024 wurde ein neuer Dienstleistungsvertrag für das Sammeln und Transportieren 
von Restabfall, Sperrmüll, Schrott, Elektroaltgeräten und Papier sowie die Papierverwertung 
abgeschlossen. Mit der Vergabe der Sammelleistungen für 6 Jahre konnte hier Planungssi-
cherheit geschaffen werden, auch wenn durch die in den Verträgen enthaltenen Preisgleitklau-
seln mit jährlichen Kostensteigerungen zu rechnen ist.  
 
Der Plan, die thermische Abfallverwertung in das Brennstoff-Emissionshandelsgesetz (BEHG) 
einzubeziehen, wurde ab 01.01.2024 geltendes Recht. Dadurch wird die Restabfallentsorgung 
durch die zu zahlende CO2-Steuer zusätzlich belastet. Die Auswirkungen dieser zusätzlichen 
Belastung konnten in der Gebührenkalkulation für die Kalkulationsperiode 2023/2024 nicht 
vollständig berücksichtigt werden, da die Höhe der CO2-Steuer von ursprünglich geplanten 35 
€/t auf 45 €/t erhöht wurde. Für 2025 ist für die CO2-Steuer noch ein Festpreis von 55 €/t 
festgesetzt, für 2026 ist ein Korridor von 55-65 €/t vorgegeben und ab 2027 soll der CO2-Preis 
an der Börse gehandelt werden. Daraus ergeben sich für die Abfallverwertung weitere finan-
zielle Risiken. 
 
Die Erhöhung der Zinssätze in den vergangenen Jahren führt zu einem Anstieg der Zinser-
träge für die langfristigen Geldanlagen des AEV. Der auch daraus resultierende Anstieg der 
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Zinssätze im 7-Jahresdurchschnitt der Deutschen Bundesbank begründet das Sinken der Auf-
wendungen für die Deponierückstellungen.  
 
Die 2022 und 2023 angelegten Wertpapiere in Höhe von insgesamt 4 Mio. € bei der DEKA-
Bank sind langfristig angelegt. Die Entwicklung verläuft bisher positiv. Kapitalverluste können 
bei vorzeitiger Rückzahlung und entsprechender Kurssenkung und Ausfallrisiken durch Boni-
tätsrisiken des Emittenten entstehen. Mit einem Ausfall des betreffenden Emittenten ist derzeit 
nicht zu rechnen. Auf Grund der aktuellen Zinsentwicklung wird auch künftig nicht mit Verlus-
ten bei den abgeschlossenen Anlagen gerechnet. 
 
2020 ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz überarbeitet worden. Die neuen Forderungen werden 
in den kommenden Jahren mit weiteren Kosten für den AEV verbunden sein. Mit der Fort-
schreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes für den Zeitraum 2023 – 2027 hat der Verband die 
Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Umsetzung der Forderungen geprüft. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass zukünftig keine unverhältnismäßig hohen Belastungen das wirtschaftliche Han-
deln des Verbandes beeinträchtigen. 
 
Die Lage am Versicherungsmarkt ist für Abfallbehandlungsanlagen auf Grund der häufigen 
Brandereignisse sehr angespannt. Versicherungsunternehmen ziehen sich zunehmend aus 
dieser Versicherungssparte zurück. Das führte dazu, dass das BEZ in Freienhufen von Januar 
2024 bis Oktober 2024 nur über einen 85 %-igen Versicherungsschutz verfügte. Der De-
ckungsschutz kann derzeit nur unter Inkaufnahme höherer Selbstbehalte und steigender Ver-
sicherungsprämien sichergestellt werden. Bei weiterer Verschärfung der Lage besteht das Ri-
siko, dass zukünftig kein oder kein vollständiger Deckungsschutz abgesichert ist und der Ver-
band im Schadenfall großen finanziellen Schaden erleidet. 
 
Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit Umsatzerlösen von T€ 18.854 gerechnet. Insgesamt er-
wartet der Verband ein positives Jahresergebnis in Höhe von T€ 479. 
  
Investitionen sind in Höhe von T€ 4.159 insbesondere für den Bau des Verwaltungsgebäudes 
und den Ersatz von Maschinentechnik vorgesehen. Damit liegen die geplanten Investitionen 
über denen der vergangenen Geschäftsjahre. 
 
Nach Einschätzung der Risikolage haben im abgelaufenen Geschäftsjahr keine den Fortbe-
stand des Verbandes gefährdenden Risiken bestanden und nach dem augenblicklichen Kennt-
nisstand sind diese auch für den mittelfristigen Zeitraum nicht erkennbar. 
 
 
Lauchhammer, den 31.03.2025 
 
 
 
Dr. Bernd Dutschmann  
Verbandsvorsteher 
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Zu dem beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und zum Lagebericht für das 

Wirtschaftsjahr 2024 habe ich folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

Zu dem Jahresabschluss habe ich folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

 „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An den Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster 

Prüfungsurteile 

Ich habe den Jahresabschluss des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster – bestehend 

aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-

schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024, der Finanzrechnung sowie dem An-

hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Darüber hinaus habe ich den Lagebericht des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster 

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den §§ 21 

bis 26 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden des Landes Branden-

burg (EigV) iVm. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31.12.2024 

sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 

und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 

mit dem Jahresabschluss, entspricht dem § 21 Abs. 2 der EigV und stellt die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB in Verbindung mit § 27 Abs. 4 der EigV unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem 

Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
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berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-

einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlang-

ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungs-

urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den §§ 21 bis 26 EigV in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-

abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Zweckverbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-

ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-

ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 

Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-

len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 

dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in 

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, dem § 21 Abs. 2 der 

EigV entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 

(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 

Übereinstimmung mit § 21 Abs. 2 der EigV zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts  

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 

sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, dem § 21 Abs. 2 

EigV entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 

und zum Lagebericht beinhaltet.  
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB in Verbindung mit § 30 EigV unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-

den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-

zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  

• identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-

resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 

plane und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

lange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultie-

rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 

Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-

gedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-

zen interner Kontrollen beinhalten können; 

• erlange ich ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-

teme der Gesellschaft abzugeben; 

• beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;  

• ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-

steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass 

eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 

die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil 

zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann; 



  Anlage 8 Blatt 4 
Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 

   

 

• beurteile ich Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweck-

verbandes vermittelt; 

• beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes; 

• führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-

ter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 

Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 

nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-

gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein 

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Angaben abweichen. 

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-

lich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die ich während meiner Prüfung fest-

stelle.“ 

 

Bautzen, 5. August 2025 

 

 

Dirk Urban 
Wirtschaftsprüfer 
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Rechtliche, technische und steuerliche Verhältnisse  

I. Rechtliche Grundlagen 

Gründung: 1. Juli 1993 

Name: Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster, Lauchhammer 

Sitz: Hüttenstraße 1 c 

 01979 Lauchhammer 

Rechtsform: Zweckverband 

Wirtschaftsjahr:                      Kalenderjahr 

Gegenstand des   
Verbandes: Dem Zweckverband obliegen die Entsorgung der im Verbands-

gebiet anfallenden Abfälle sowie die Aufgaben als öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger nach dem Kreislaufwirtschaftsge-
setz (KrWG) und dem Brandenburgischen Abfall- und Boden-
schutzgesetz (BbgAbfBodG) in der jeweils geltenden Fassung. 
Im Zusammenhang mit diesen Aufgaben kann der Zweckver-
band öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit anderen öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern im Hinblick auf die in deren Ge-
biet anfallenden Abfälle abschließen.  

 Der Zweckverband kann unter Beachtung der gemeindewirt-
schaftsrechtlichen Bestimmungen der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgKVerf) auf Grund eines Beschlusses 
der Verbandsversammlung privatrechtliche Gesellschaften oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts gründen oder sich an 
solchen beteiligen und sich zur Erfüllung seiner Aufgaben zuver-
lässiger und sachkundiger Dritter bedienen.  

 

Verbandsmitglieder: Landkreis Elbe-Elster  

 Landkreis Oberspreewald-Lausitz 

Organe: Verbandsversammlung 

 Verbandsvorsteher 

Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht gemäß § 5 der Satzung des 
AEV aus den von den Verbandsmitgliedern entsandten Vertre-
tern. Jedes Verbandsmitglied entsendet fünf Vertreter in die Ver-
bandsversammlung. Die Landräte sind Mitglieder kraft Amtes. Im 
Fall der Verhinderung werden sie durch ihren allgemeinen Stell-
vertreter im Amt vertreten. Jedes Verbandsmitglied entsendet 
neben dem Landrat oder seinem Betrauten vier weitere Vertreter 
in die Verbandsversammlung.    
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 Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind im Anhang des 
Jahresabschlusses des Verbandes namentlich aufgeführt.  

 Die Verbandsversammlung trat im Berichtsjahr zu fünf Sitzungen 
zusammen. 

Verbandsvorsteher: Herr Dr. Bernd Dutschmann, Wittichenau 

 Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband nach außen.  

Wichtige Satzungen: Neufassung der Verbandssatzung vom 28. Juni 2018; In Kraft 
getreten am 9. August 2018 am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung; zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung 
vom 7. Oktober 2021 

 Abfallentsorgungssatzung i.d.F. vom 24. September 2018; In 
Kraft getreten am 19. Oktober 2018 am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung, zuletzt geändert durch die 4. Ände-
rungssatzung vom 15. November 2023 

 Abfallgebührensatzung i.d F. vom 15. November 2023 mit Gül-
tigkeit ab 1. Januar 2024 

 Entschädigungssatzung für den AEV i. d. F. vom 22. März 2006, 
zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 23. Sep-
tember 2015, mit Gültigkeit ab 1. Juli 2015 

 Entgeltordnung für die Abfallentsorgung auf den Wertstoffhöfen 
des AEV vom 28. Oktober 2020, zuletzt geändert durch die 2. 
Änderung vom 15. November 2023 mit Gültigkeit ab 1. Januar 
2024  

 

II. Beteiligung 

Eine Beteiligung besteht zu 100 % an der Deponiegesellschaft Schwarze Elster mbH, Lauch-
hammer, mit einem gezeichneten Kapital von € 575.203,36.  

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt laut dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
€ 8.188.795,08. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2024 beläuft sich auf € 
383.481,05. 
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III.  Wichtige Verträge 

Es bestehen nach Angaben des Verbandes für den laufenden Betrieb folgende wichtige Ver-
träge: 

- Vertrag mit der Remondis Brandenburg GmbH über abfallwirtschaftliche Dienstleistun-
gen für den AEV mit einer Laufzeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2029 

o AEV-23-2008 Vertrag über die Einsammlung und den Transport von Restabfall, 
Bioabfall und Abfällen aus medizinischen Einrichtungen; 

o AEV-23-2009 Vertrag über die Einsammlung und den Transport von Sperrmüll, 
Elektroaltgeräten und Schrott; 

o AEV-2023-2010 Vertrag über die Einsammlung und den Transport von Altpa-
pier sowie die Vorhaltung und Betrieb einer Übergabestelle; 

- Vertrag mit der Recon-T Recycling-Energy-Consulting-Trading GmbH über die Verwer-
tung von Altpapier für den AEV (AEV-23-2184) mit einer Laufzeit vom 01.01.2024 bis 
31.12.2025; 

- Vertrag mit EEW Energy from Waste GmbH über die Entsorgung von Restabfällen des 
AEV (AEV-16-155) mit einer Laufzeit vom 01.03.2017 bis 28.02.2027 

 

IV.  Technische Grundlagen 

Für die drei Altdeponien Hörlitz, Bahnsdorfer Berg und Hennersdorf besteht die Verpflichtung, 
Maßnahmen zur Sicherung, Sanierung, Rekultivierung und Nachsorge bis zum Jahre 2045 zu 
treffen. Dabei übernimmt der Verband diese Aufgabe ab dem 31. Dezember 2030, dem Zeit-
punkt der Rückführung des Eigentums der Deponien von der Deponiegesellschaft Schwarze 
Elster mbH.   

Zum 1. Januar 2019 wurde das gesamte Verbandsgebiet an die freiwillige Biotonne ange-
schlossen. Die Verwertung erfolgt über die neu errichtete Kompostierungsanlage in Freienhu-
fen. Zur Vorbereitung des Umbaus der MBA auf die hochwertige Verwertung der Bioabfälle 
werden seit April 2020 die im Verbandsgebiet eingesammelten Restabfälle nicht mehr in der 
MBA Freienhufen verarbeitet. 

Neben den im Verbandsgebiet eingesammelten Bioabfällen werden im Bio-Energie-Zentrum 
(BEZ) Freienhufen auch die Bioabfälle aus dem Landkreis Spree-Neiße, der Stadt Cottbus,  
aus dem Verbandsgebiet des Kommunalen Abfallentsorgungsverbandes „Niederlausitz“ 
(KAEV) sowie aus der Stadt Berlin verarbeitet.  

Ab 2009 werden alle im BEZ erzeugten mineralischen Abfälle auf der Deponieerweiterung 
Hörlitz abgelagert. Für das Erreichen des Ablagerungsvolumens von 150 000 m³ ist in der 
Planung eine Laufzeit von 15 Jahren vorgesehen. Der Zeitpunkt der Rückführung des Eigen-
tums von der Deponiegesellschaft Schwarze Elster mbH ist mit dem der drei Altdeponien iden-
tisch.  
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Der Verband betreibt zudem vier Wertstoffhöfe mit eigenem Personal. Zwei weitere Wertstoff-
höfe werden in Dienstleistung für den Verband bewirtschaftet.   

 

V.  Steuerliche Verhältnisse 

Die Aufgaben des AEV sind sowohl hoheitlich als auch gewerblich und unterliegen somit nur 
teilweise der Steuerpflicht. Beim Verband bestanden im Wirtschaftsjahr drei Betriebe gewerb-
licher Art (BgA) (BgA DSD, BgA BHKW sowie BgA Biovewertung).  

Im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art unterliegt der Verband der Gewerbe- und Körper-
schaftsteuerpflicht.  Beim Finanzamt Calau wird der Verband mit seinen Betrieben gewerbli-
cher Art unter der Steuernummer 057/144/02015 geführt.  

Ab dem 1. Januar 2021 ist der Verband umsatzsteuerlicher Unternehmer, da die Optionser-
klärung zu diesem Tag widerrufen wurde. Somit ist für den Verband seit dem 1. Januar 2021 
die Neuregelung zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand anzuwenden.  

Die steuerliche Betreuung des Verbandes erfolgt durch die Activ Treuhand GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft mit Sitz in Chemnitz.  

Die letzte steuerliche Veranlagung erfolgte durch das Finanzamt Calau mit den unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung ergangenen Steuerbescheiden vom 01.08.2024 für den Veranla-
gungszeitraum 2022. Wegen der steuerlichen Verluste im BgA DSD waren für 2022 weder 
Körperschaft- noch Gewerbesteuern zu zahlen.  

Die Steuererklärungen für 2023 wurden an das Finanzamt Calau am 13.06.2025 elektronisch 
übermittelt. 
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Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der  
wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG für das Wirtschaftsjahr 2024 

  I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation 

 1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung  
      sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge  

 II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums   

 2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen  

 3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling  

 4. Risikofrüherkennungssystem  

 5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate  

 6. Interne Revision  

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit  

 7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,                                                                                      
     Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden  
     Beschlüssen des Überwachungsorgans  

 8. Durchführung von Investitionen  

 9. Vergaberegelungen  

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan  

 IV. Vermögens- und Finanzlage   

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven  

12. Finanzierung  

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung  

 V. Ertragslage  

            14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit  

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen  

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der    
      Ertragslage  



  Anlage 10 Blatt 2 
 

Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster   
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der  

wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG für das Wirtschaftsjahr 2024 

 

 

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation 

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie  
    individualisierte Offenlegung der Organbezüge  

a)    Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die 
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche 
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für 
die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürf-
nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?  

Die Tätigkeit der Verbandsorgane wird durch die Verbandssatzung und die Geschäfts-
ordnung des Abfallentsorgungsverbandes bestimmt. Für den Verbandsvorsteher gelten 
darüber hinaus die Regelungen in dem jeweiligen Dienstvertrag.  Ein Geschäftsvertei-
lungsplan besteht nicht und war nach meinen Prüfungsfeststellungen auch nicht erforder-
lich. 

Nach meinen Prüfungsfeststellungen entsprechen die Regelungen den Bedürfnissen des 
Verbandes. 

b)   Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 
Niederschriften hierüber erstellt?  

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist die Verbandsversammlung zu fünf ordentlichen Sitzungen zu-
sammengetreten.  

Über die Sitzungen wurden Niederschriften gefertigt. Die Niederschriften liegen in der Ge-
schäftsstelle des Verbandes vor. 

c)    In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG 
sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?  

Der Verbandsvorsteher des Zweckverbandes ist angabegemäß in keinen weiteren Auf­ 
sichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig. 

d)    Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-
dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, 
erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus-
gewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?  

Mit Verweis auf die Schutzvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB werden die Gesamtbezüge 
des Verbandsvorstehers zulässigerweise im Anhang nicht angegeben.  
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II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums   

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen  

a)    Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, 
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefug-
nisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?  

Aus dem Organigramm des Verbandes sind der Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche 
und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich. Die Implementierung einer IT-Un-
ternehmensrichtlinie einschließlich eines dokumentierten Notfallkonzeptes ist derzeit in 
Arbeit.  

Nach meinen Erkenntnissen erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der aufbau- und ab-
lauforganisatorischen Grundlagen.  

b)   Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 
wird?  

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen meiner Prüfung nicht ergeben. 

c)    Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-
mentiert?  

Explizite Regelungen zur Korruptionsprävention bestehen nach meinen Prüfungsfeststel-
lungen nicht.  

Durch entsprechende Funktionstrennungen, die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips so-
wie durch Funktionsbeschreibungen hat der Verband grundsätzlich Vorkehrungen zur 
Korruptionsprävention im betrieblichen Ablauf geregelt.  

d)    Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-
ditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht 
eingehalten werden?  

Es bestehen geeignete Richtlinien/Arbeitsanweisungen für die Auftragsvergabe. Im We-
sentlichen handelt es sich dabei um folgende Richtlinien: 

-  Vergabeordnungen als Basis für die Vergaben von Lieferungen und Leistungen nach  
UVgO oder VGV und für Bauleistungen nach VOB, 

- Stellenübersicht und Stellenbeschreibung. 

Im Rahmen der Prüfungen zum internen Kontrollsystem haben sich keine Anhaltspunkte 
ergeben, dass einschlägige Richtlinien und Arbeitsanweisungen nicht eingehalten wer-
den. 
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e)   Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwal-
tung, EDV)?  

Die Verträge sind nach meinen Prüfungsfeststellungen ordnungsgemäß dokumentiert.  

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

a)    Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den 
Bedürfnissen des Unternehmens?  

Der Verband erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan gemäß § 14 EigV. Der Wirtschaftsplan 
besteht aus dem Erfolgs-, Finanz- und Vermögensplan sowie dem Stellenplan. Sachliche 
und zeitliche Zusammenhänge in der Investitionsplanung zwischen den Investitionspro-
jekten sind erkennbar.  

Das Planungswesen entspricht grundsätzlich den Bedürfnissen des Zweckverbandes. 

b)    Werden Planabweichungen systematisch untersucht?  

Im Rahmen von Plan-Ist-Vergleichen insbesondere beim Investitionsplan und der Halb-
jahresanalyse werden Planabweichungen systematisch untersucht. 

c)    Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den 
besonderen Anforderungen des Unternehmens?  

Das Rechnungswesen (einschließlich der Kostenrechnung) entspricht den besonderen 
Anforderungen des Zweckverbandes. 

d)    Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?  

Es werden laufende Liquiditätskontrollen und die Kreditüberwachung durchgeführt. Die-
se Überwachung obliegt der Leiterin Buchhaltung.  

e)    Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben 
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten 
worden sind?  

Ein zentrales Cash-Management, das die Tochtergesellschaft mit einbezieht, bestand im 
Wirtschaftsjahr 2024 nicht und ist meines Erachtens auch nicht notwendig.   

f)     Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeit-
nah und effektiv eingezogen werden?  

Nach meinen Prüfungsfeststellungen werden Entgelte und Gebühren grundsätzlich voll-
ständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Der Gebühreneinzug gegenüber den abgabe-
pflichtigen Grundstückseigentümern erfolgt zweimal jährlich.  
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Durch das bestehende Mahnwesen ist der Einzug ausstehender Forderungen nach mei-
nen Prüfungsfeststellungen zeitnah und effektiv gewährleistet.  

g)    Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst 
es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?  

Es besteht kein organisatorisches Controlling. Controllingaufgaben werden durch die Lei-
terin Buchhaltung wahrgenommen und umfassen alle wesentlichen Bereiche des Verban-
des. 

h)    Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-
chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Be-
teiligung besteht?  

Der Verband ist an der Deponiegesellschaft Schwarze Elster mbH mit 100 % beteiligt. 
Der Verbandsvorsteher ist gleichzeitig Geschäftsführer der GmbH.   

Der Verband erhält regelmäßige betriebswirtschaftliche Auswertung vom Tochterunter-
nehmen, die nach meinen Prüfungsfeststellungen die Steuerung und Überwachung der 
Tochtergesellschaft ermöglichen.  

4. Risikofrüherkennungssystem  

a)   Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 
werden können?  

Ein speziell dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem, das besondere Frühwarnsig-
nale definiert, existiert nicht. Die Verbandsleitung hat Maßnahmen ergriffen, um be-
standsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen. Frühwarnsignale zur Identifikation und 
Überwachung bestandsgefährdender Risiken wurden festgelegt. Im Rahmen regelmäßi-
ger Auswertungen von Kennzahlen und Mengenstatistiken können Risiken erkannt und 
ihnen entgegengewirkt werden.   

b)   Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben 
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?  

Die Maßnahmen sind grundsätzlich geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Es haben sich 
keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.  

c)    Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?  

Die durchgeführten Maßnahmen sind nicht gesondert dokumentiert.  

d)   Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 
aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst?  
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Die Frühwarnsignale und Maßnahmen werden kontinuierlich mit dem aktuellen Ge-
schäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und bei 
Notwendigkeit angepasst. 

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

a)    Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festge-
legt? Dazu gehört:  

➢ Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?  
➢ Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen 

eingesetzt werden?  
➢ Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem 

Umfang dürfen offene Posten entstehen?  
➢ Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließ-

lich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen 
(z.B. antizipatives Hedging)?  

Im Jahr 2022 wurden zwei Deka-Investment-Fonds zu jeweils 1,5 Mio. EUR und im Be-
richtsjahr 2023 eine Festzinsanleihe in Höhe von 1,0 Mio. EUR erworben. Die Anlage 
erfolgte aus Gründen der Zinsoptimierung, wobei der Fokus auf dem Abschluss einer ri-
sikoarmen Anlage lag. Kapitalverluste können bei vorzeitiger Rückzahlung und entspre-
chender Kurssenkung und Ausfallrisiken durch Bonitätsrisiken des Emittenten entstehen. 
Mit einem Ausfall des betreffenden Emittenten ist derzeit nicht zu rechnen. 

Die Entscheidung über die Anlage von mittelfristig für die Aufgabenerfüllung nicht benö-
tigten Finanzmitteln nach den Grundsätzen der kommunalen Vermögensverwaltung ob-
liegt gemäß § 11 Abs. 6 k) der Verbandssatzung dem Verbandsvorsteher.    

b)    Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditi-
onen und zur Risikobegrenzung? 

Es werden keine Derivate eingesetzt.  

c)     Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumen-
tarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf: 

➢ Erfassung der Geschäfte  
➢ Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse  
➢ Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung  
➢ Kontrolle der Geschäfte?  

Für die derzeit abgeschlossenen Geschäfte besteht ein ausreichendes Instrumentarium.  

d)    Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-
geschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?  

Entfällt, siehe 5b). 
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e)    Hat die Geschäfts-/ Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?  

Der Regelungsbedarf für die im Verband zugelassenen Finanzanlagen ist ausreichend 
abgedeckt.  

f)     Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/ Konzernleitung im Hinblick auf die offe-
nen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?  

Die Verbandsleitung sowie die Verbandsversammlung werden regelmäßig informiert. 

6. Interne Revision  

Dieser Fragenkreis ist nicht einschlägig, da eine interne Revision als eigenständige Stelle im 
AEV nicht besteht. Aufgrund der Unternehmensgröße ist eine Innenrevision nicht zwingend 
erforderlich. 

a)    Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Re-
vision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion 
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?  

b)    Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? 
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?  

c)    Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzern-
revision im Wirtschaftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare 
Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? 
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Lie-
gen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?  

d)  Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge- 
stimmt?  

e)   Hat die Interne Revision/ Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um 
welche handelt es sich?  

f)    Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevi-
sion die Umsetzung ihrer Empfehlungen?  

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit  

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, 
    Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des   
    Überwachungsorgans  
 

a)    Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-
organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt 
worden ist?  
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Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen für die Verbandsleitung erge-
ben sich insbesondere aus den §§ 6 und 11 der Verbandssatzung. 

Im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass erfor-
derliche Zustimmungen im Berichtsjahr durch die Verbandsleitung nicht eingeholt wurden. 

b)   Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?  

Nach meinen Prüfungsfeststellungen wurden im Wirtschaftsjahr 2024 keine Kredite an 
die Verbandsleitung oder die Mitglieder des Überwachungsorgans gewährt. 

c)    Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen 
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen 
worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?  

Nein, dazu haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.  

d)    Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge-
setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen 
des Überwachungsorgans übereinstimmen?  

Anhaltspunkte, nach denen die Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr nicht im Rahmen von 
Gesetz, Satzung und den bindenden Beschlüssen der Verbandsversammlung lag, ha-
ben sich während meiner Prüfung nicht ergeben.  

8. Durchführung von Investitionen  

a)    Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immate-
rielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?  

Die Investitionen werden auf der Grundlage des im Wirtschaftsplan enthaltenen Investi-
tionsplanes und unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten durchgeführt. 

Soweit ich im Rahmen meiner Prüfung feststellen konnten, werden die Investitionen mit 
der nötigen Sorgfalt unter Zugrundelegung ausreichender Unterlagen geplant. Die Inves-
titionsvorhaben werden öffentlich ausgeschrieben. 

b)    Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/ Erhebungen zur Preisermittlung 
nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermög-
lichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?  

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass Unterlagen und Erhebungen zur Preisermitt-
lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu 
ermöglichen.  
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c)    Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht?  

Durchführung, Budgetierung und Veränderung von Investitionen werden nach meinen  
Prüfungsfeststellungen durch die zuständigen Sachbereiche überwacht und Abweichun-
gen untersucht. 

d)    Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? 
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?  

Das geplante Investitionsvolumen belief sich auf T€ 1.117. Tatsächlich realisiert wurden 
Investitionen in Höhe von T€ 921 in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanla-
gen sowie T€ 81 in Wertpapiere des Anlagevermögens. Im Rahmen meiner Prüfung habe 
ich keine wesentlichen Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen festgestellt. 

e)   Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach            
Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?  

Im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Erkenntnisse ergeben, dass Leasing­ oder 
vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden. 

9. Vergaberegelungen  

a)    Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, 
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?  

Die Auftragsvergabe erfolgt nach den einschlägigen Richtlinien der VOB/VOL.  

Im Rahmen meiner Prüfung sind mir keine Anhaltspunkte bekannt geworden, die auf ein-
deutige Verstöße gegen Vergaberegelungen hinweisen. 

b)   Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-    
bote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?  

Ab einem Auftragsumfang von T€ 1 werden angabegemäß regelmäßig drei Angebote 
eingeholt.  

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan  

a)   Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?  

Die Verbandsversammlung wurde regelmäßig in Form von Beschlussvorlagen und durch 
die Teilnahme des Verbandsvorstehers bzw. seines Stellvertreters an allen Sitzungen 
über die Lage des Verbandes und über wesentliche Geschäftsvorgänge unterrichtet. Er-
stellte Zwischenberichte werden der Verbandsversammlung zur Verfügung gestellt.  

b)   Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?  
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Die Berichte des Zweckverbandes vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirt­ 
schaftliche Lage des Zweckverbandes.  

c)   Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah 
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-
mäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli-
che Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?  

Die Verbandsversammlung wurde nach meinen Erkenntnissen über wesentliche Vor-
gänge angemessen und zeitnah informiert.   

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle 
sowie erkennbare Fehldispositionen habe ich im Rahmen meiner Prüfung nicht festge-
stellt. 

d)    Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf 
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?  

Es erfolgte nach meinen Prüfungsfeststellungen keine Berichterstattung auf besonderen 
Wunsch des Überwachungsorgans. 

e)    Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder 
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?  

Nach meinen Prüfungsfeststellungen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die 
Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war. 

f)   Gibt es eine D&O - Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?   
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan er-
örtert?  

Für ehemalige, gegenwärtige und zukünftige Mitglieder der Verbandsleitung wurde eine 
D&O-Versicherung abgeschlossen. Eine Selbstbeteiligung wurde nicht vereinbart. Inhalt 
und Konditionen wurden mit dem Überwachungsorgan abgestimmt.  

g)    Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-
organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt wor-
den?  

Interessenskonflikte zwischen Mitgliedern der Verbandsleitung oder mit dem Aufsichtsor-
gan sind mir nicht bekannt geworden.    

IV. Vermögens- und Finanzlage   

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven  

a)   Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?  

Nein, offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nach meinen Prüfungs-
feststellungen nicht.  
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b)   Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?  

Derartige Auffälligkeiten bestehen nicht.   

c)    Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensge-
genstände wesentlich beeinflusst werden?  

Im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermö-
genslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere 
Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird. 

12. Finanzierung  

a)   Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-
verpflichtungen finanziert werden?  

Die Eigenkapitalquote des Verbandes beträgt 46%. Rechnet man zusätzlich die langfris-
tigen Rekultivierungsrückstellungen dem Eigenkapital hinzu, ergibt sich eine Quote von 
75%, d.h. 75% des gesamten Vermögens des Verbandes sind durch Eigenkapital und 
langfristige Rückstellungen abgedeckt. Die für 2025 geplanten Investitionen iHv. T€ 4.159 
sollen aus Eigenmitteln finanziert werden.  

b)   Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-
aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?  

Entfällt, da kein Konzern vorliegt.  

c)   In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien 
der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?  

Es wurden durch den Verband im Berichtsjahr keine Investitionszuschüsse einschließlich 
Garantien der öffentlichen Hand vereinnahmt.  

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung  

a)   Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung?  

Der Verband verfügt nach meinen Prüfungsfeststellungen über eine angemessene Ei-
genkapitalausstattung, sie beträgt 46 % an der Bilanzsumme. Finanzierungsprobleme 
aufgrund einer zu geringen Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. Die Finanzierung der 
zukünftigen Rekultivierungsmaßnahmen erfolgt über Rückstellungen, die wiederum lang-
fristig durch vorhandene Geld- und Finanzanlagen gedeckt werden. Die Finanzierung der 
laufenden Geschäftsprozesse erfolgt durch kostendeckende Gebühren.  

b)    Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?  
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Der Verbandsvorsteher schlägt vor, den in 2024 erzielten Jahresgewinn in Höhe von T€ 
67 in die allgemeine Rücklage einzustellen.  

Dies ist mit der wirtschaftlichen Lage des Zweckverbandes vereinbar.  

V. Ertragslage  

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit  

a)    Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-
ten/Konzernunternehmen zusammen?  

Teilt man das Ergebnis des Verbandes in seinen hoheitlichen, nicht gebührenfähigen und 
den gewerblichen Bereich auf, so erhält man folgende Bereichsergebnisse: 

in €
hoheitlicher 

Bereich

nicht gebühren- 

fähiger Bereich

BgA DSD 

Duale Systeme 

Deutschland

BGA 

Bioverwertung

BGA        

BHKW
Gesamt AEV

Ergebnis 2023 136.464,00 242.356,62 -603,24 0,00 0,00 378.217,38

Ergebnis 2024 130.599,35 135.456,33 -3.634,61 -126.336,51 -69.512,51 66.572,05
 

b)    Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?  

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.   

c)    Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-
ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu 
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?  

Nach meinen Prüfungsfeststellungen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass we-
sentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Kon-
ditionen vorgenommen werden. 

d)    Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?  

Entfällt, da keine Konzessionsabgabenverpflichtungen bestehen. 

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen  

a)    Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?  

Wesentliche verlustbringende Geschäfte sind mir im Rahmen meiner Prüfung nicht be-
kannt geworden. Die drei Betriebe gewerblicher Art weisen allerdings Verluste von insge-
samt EUR 199.483,63 aus, die im Wesentlichen durch erhöhte Reparatur- und Wartungs-
kosten im BEZ und BHKW verursacht wurden.   
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b)   Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche 
Maßnahmen handelt es sich?  

Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023/2024 erfolgten Erhöhungen der Gebühren.   

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung  
      der Ertragslage  

a)   Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?  

Im Wirtschaftsjahr 2024 erzielte der Verband einen Jahresgewinn in Höhe von T€ 67. 

b)   Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 
Unternehmens zu verbessern? 

Eine strenge Kostenkontrolle und Aktivitäten zur Akquisition weiterer Abfallmengen wer-
den auch in Zukunft zur Stabilisierung und zur optimalen Auslastung des BEZ und damit 
zur Sicherung der guten Ertragslage notwendig sein.  
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zum Jahresabschluss 2024

Aufwendungen und AEV Hoheitlicher 

Ertäge nach Bereichen Bereich BgA BgA BgA

und Aufwandsarten insgesamt (nicht steuerlich) DSD Bioverwerung BHKW

€ € € € €

1. Umsatzerlöse 16.278.456,57 15.777.990,49 312.351,28 188.078,16 36,64

2. Sonstige betriebl. Erträge 254.789,25 254.789,25 0,00 0,00 0,00

3. Materialaufwand 10.411.669,29 10.249.656,56 75.943,90 86.068,83 0,00

4. Personalaufwand 3.200.386,04 2.993.005,25 146.391,54 60.989,25 0,00

5. Abschreibungen 1.450.749,74 1.366.850,40 33.088,04 50.811,30 0,00

6. Sonstige betriebliche 1.866.247,25 1.619.856,05 60.296,76 116.545,29 69.549,15

    Aufwendungen

7. Erträge aus Wertpapieren 81.355,86 81.355,86 0,00 0,00 0,00

    des Anlagevermögen

8. sonstige Zinsen u.ä.Ertr. 388.806,02 388.806,02 0,00 0,00 0,00

9. Ergebnis der gewöhnl.

    Geschäftstätigkeit

10. Steuern von Einkommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      und Ertrag

11. Sonstige Steuern 7.783,33 7.517,68 265,65 0,00 0,00

12. Jahresgewinn/

      Jahresverlust
66.572,05 266.055,68 -3.634,61 -126.336,51 -69.512,51

Anlage 1

Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster

Erfolgsübersicht (§ 24 Abs. 3 EigV)

Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)

74.355,38 273.573,36 -3.368,96 -126.336,51 -69.512,51



zum Jahresabschluss 2024

AEV Hoheitlicher 

Bereich BgA BgA BgA 

Positionen insgesamt (nicht steuerlich) DSD Bioverwertung BHKW

€ € € € €

(1)  Periodenergebnis 66.572,05 266.055,68 -3.634,61 -126.336,51 -69.512,51

(2)  Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.450.749,74 1.366.850,40 33.088,04 50.811,30 0,00

(3)  Veränderung der Rückstellung für Nachsorge u. Rekultivierung 248.134,28 248.134,28 0,00 0,00 0,00

(4)  Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellung 737.712,07 737.712,07 0,00 0,00 0,00

(5)  Veränderung der übrigen Rückstellungen -125.594,56 -125.594,56 0,00 0,00 0,00

(6)  Veränderung aus dem Abgang des Anlagevermögens 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00

(7)  Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und 

 Leistungen sowie anderer Aktiva

(8)  Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

 Leistungen sowie anderer Passiva

(9)  Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 2.763.776,13 2.879.360,42 29.453,43 -75.525,21 -69.512,51

(10)  Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -800.806,42 -33.088,04 0,00 0,00

(11)  Auszahlungen für Investitionen in imm. Vermögensgegenstände -120.588,47 0,00 0,00 0,00

(12)  Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -81.355,86 0,00 0,00 0,00

(13)  Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -1.002.750,75 -969.662,71 -33.088,04 0,00 0,00

(14)  Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 

 (Summe aus Ziffer 9+13)

(15  Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am 

 Anfang der Periode

(16)  Finanzmittelbestand am Ende der Periode 12.344.465,59 12.493.137,92 -3.634,61 -75.525,21 -69.512,51

-767.718,38

Anlage 2

Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster

Finanzrechnung (§ 25 Abs. 3 EigV)

Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)

-144.648,99 -144.648,99 0,00 0,00 0,00

530.840,54 530.840,54 0,00 0,00 0,00

-120.588,47

-81.355,86

1.761.025,38 1.909.697,71 -3.634,61 -69.512,51

10.583.440,21 10.583.440,21 0,00 0,00 0,00

-75.525,21


